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Normengerechter 8randsc19utz im Holzbau 
Prof. Dr.-Ing. FranfOis Colling, Mering reitt 

Grundlagen Begriffe 

• Wann ist Brandschutz erlorderlich? 
• Warum ist Brandschutz erlorderlich? 
• Was gehört zum Brandschutz? 
• Welche Anforderungen werden in der 

BayBO gestellt? 
• Wie können die Brandschutzanforde· 

rungen erlüllt werden? 

DIN 4102 Tell 4 

• Baustoffe und Dämmstoffe 
• Abbrandverhalten 

Bauteile 
• Brandbemessung für Zugstäbe , 

Stützen und Balken 
• Wände 
• Decken 
• Dächer 

Verbindungen 

• Geschützte Verbindungen 
• Ungeschützte Verbindungen 

Literatur 

Abkürzungen 

LBO Landesbauordnung 

BayBO Bayerische Bauordnung 

FWD Feuerwiderstandsdauer 

DIBt "'Deutsches Institut für Bautechnik 

VG VoUgeschoß 

DG Dachgeschöß 

BSH Brenschichtholz '" 

VH Vollholz 

HWSt Hotzwerkstoff 

GKB Gipskarton-Bauplatten 

GKF Gipskarton·Feuerschutzplatten 

HWL Holzwolle-Leichtbauplatten 

MF Mineralfaser 

HBH Holz-Brandschutz-Handbuch 

Gebäude geringer Höhe Fußboden des obersten Geschosses/Aufenthattsraumes ~ 7 m über 
der natürlichen oder festgelegten Geländeoberfläche. 

Gebäude Typ' . Wohngeblude mit bis zu 2 Wohnungen, soweit sie nicht über 
einem 2 . Voilgeschoß Aufenthaltsräume haben können. 

Gebäyde Typ b Sonstige Geblude geringer HOhe. 

VolIgeschoß Vollgeschosse sind Geschosse. die über mindestens 2/3 ihrer 
Grundfliche eine lichte Höhe von mind. 2.30 m haben fAn. 2(4)1. 

Aufenthaltsraum Die lichte HOhe von Aufenthaltsräumen muß mindestens 2,40 m 
(bei 00 und Keller 2,20 m) betragen (Art.48(2)), und die Räche mit 
dieser Mindesthöhe muß mindestens die Hälfte der Nutzfläche be· 
tragen, wobei zur Nutzfläche nur der Dachraum mit einer lichten 
Höhe Höhe von mind. 1.50 m angerechnet wird (Art. 51tl)) . 

Wann h.t Brandschutz 
erforderlich? 
Ein normengerechter Brandschutz 
kann auch darin bestehen, gar keine 
Brandschutzmaßnahmen zu ergreifen, 
wie z.B. im Falle eines freistehenden 
Einfamilienhauses (E + D) mit minde
stens 5 m Grenzabstand. 
Wann und welche Brandschutzmaß
nahmen überhaupt erlorderlich sind, 
regeln in allen Bundesländern die je
weiligen Landesbauordnungen (LBO), 
die in gan~ Deutschland kürzlich über· 
arbeitet und an die neue Musterbauord
nung (MBO) angepaßt wurden. 

Die LBO regelt die erforderlichen 
Brandschutzmaßnahmen. 

Warum ist Brandschutz 
erforderlich? 
Das primäre Ziel des Brandschutzes 
besteht im Schulz von Menschenleben. 
Hierbei sollen sowohl die Rersonen ge· 
schützt werden, deren Wohnung/Haus 
brennt, als auch die Personen, die mit 
dem I;Irand eigentlich gar nichts zu tun 
haben (dritte Personen, wie z.B. Nach· 
barn). 

Der Schutz und die Rettung von 
Personen ist das primäre Ziel des 
Brandschutzes. 

Prinzipiell gilt, daß je mehr Personen 
von einem Brand betroffen sein kön
nen, umso schärlerl strenger werden 
auch die Brandschutzanforderungen 
sein . So ist es durchaus verständlich, 
daß z.B. bei Reihenhäusern andere An
forderungen gestellt werden müssen, 
als bei freistehenden Einfamilienhäu
sern, bei denen der nächste Nachbar 
mehr als 10m entfernt ist. 

Sekundäres - wenn auch in den AugeJ1 
der Versicherungsunternehmen nicht 
unwichtiges Ziel des Brandschutzes ist 
der Schutz von Eigentum. 

Was gehört zum Brandschutz? 
Wird Holz eirier erhöhten Temperatur 
ausgesetzt. so entweichen bei etwa 
150· C Gase (Holzgas) , die sich unter 
normalen Bedingungen bei etwa 
250-320· C entzünden. Ab einer Tem· 

. peratur von 800' C ist die Entgasung 
abgeschlossen und die Bildung von 
Holzkohle beginnt. Bei längerer Tem
peraturbeanspruchung kann Holz auch 
bereits bei etwa 120· C brennen (sog. 
Sauna·Effekt). 
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In den LBO werden die' Brandschutzan
forderungen verbal ausgedrückt, wie 
z.B. "Bauteile müssen feuerhemmend 
oder .. .feuerbeständig ausgeführt wer
den". Will man die Bauteile herstellen, 
so muß man aber plötzlich nachweisen, 
daß sie die Anforderungen von F30' B 
oder li90-AB erfüllen. Was steckt hinter 
diesen Bezeichn~ngen und was bedeu
ten sie? 

Zur Beantwortung dieser Frage ist es 
ganz hilfreich, sich ein mögliches 
Branäszenario anzuschauen: 

1. Ein Papierkorb fängt Feuer. 

2. Aus diesem sog. Entstehungsbrand 
entstehen Verbrennungsprodukte 
(Rauchgase) und Wärme. Diese 
Rauchgase steigen auf und verteilen 
sich im Raum. 

3. Die Temperatur steigt an . Hierbei 
werden die brennbaren Produkte im 
Raum thermisch aufbereitet, wobei 
diese brennbare gasförmige Stoffe 
abgeben (siehe auch nebenstehen
den Kasten). Kunststoffe geben 
Pyrolyseprodukte frei, die bei der 
Verbrennung toxische Rauchgas
komponenten freisetzen. 

4. Die brennbaren gasförmigen Stoffe 
vermischen sich mit dem Rauchgas. 

5. Bei ausreichender Konzentration, 
genügendem Sauerstoffgehalt und 
bei Erreichen der "geeigneten" 
Temperatur erfolgt die Durch
zündung mit einem schlagartigen 
Druck- und Temperaturanstieg (sog. 
"flashover") . 

6. Die Oberflächen sämtlicher brenn
barer Stoffe werden gezündet, es 
entsteht ein Vollbrand. 

Der Brandverlauf läßt sich dabei durch 
eine ganze Reihe von Maßnahmen be
einflussen. So können z.B. 
• eine frühzeitige Rauchgasabführung, 
• eine rechtzeitige Frischluftzufuhr, 

oder 
• eine Befeuchtung der Oberflächen 

durch Sprinkler 

die Entstehung eines Vollbrandes ver
hindern. Mit Hilfe solcher Maßnahmen 
ist es in vielen Fällen möglich, Brand
schutzanforderungen abzuschwächen 
oder gar zu erlassen (siehe auch Ab
schnitt über Ermessensspielraum). 

Im Hinblick auf die Rett~ng von Men
schenleben und den Schutz der Feuer
wehrleute während der Löscharbeiten 
ist es wünschenswert, wenn das Ge
bäude nicht sofort nach Ausbruch des 
Vollbrandes zusammenfällt. Die Kon
struktion sollte daher dem Feuer eine 
gewisse Zeit Widerstand leisten kön
nen. 

Weiterhin sollte sich das Fsuer nicht 
ungehindert auf alle möglichen benach
barten Räume ausbreiten, wobei insbe-
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sondere die Rettungswege (z.B. Trep
penhäuser) zu schützen sind. 

Aus der Beschreibung des Brandver
laufes läßt sich somit ableiten, daß sich 
alle Brandschutzanforderungen und 
Maßnahmen im wesentlichen auf zwei 
Punkte reduzieren lassen: . 

1. Anforderungen, die die Brandentste
hung und die Brandweiterleitung be
treffen. Dies sinCl i m wesentlichen 
Anforderungen, die die Beschaffen
heit der Baustoffe hinsichtlich ihres 
Brandverhaltens betreffen (brennbar 

Baustoffklassen 
DIN 4102 Teil 1 (5/81) klassifiziert die 
Baustoffe hinsichtli<;h ihres Brandver
haltens und Brandrisikos wie folgt 

Tabelle 1: Bausloffklassen nach DIN 4102 TI 

oder nicht). Man spricht hier von den 
sog. Baustoffanforderungen. 

Brandschutz besteht aus 
- Baustoffanforderungen 
- Bauteilanforderu~n 

2. Anforderungen, die das Tragverhal
ten der Bauteile während des Brandes 
betreffen. Zur Ermöglichung von Ret
tungs- und Löscharbeiten werden hier 
bestimmte Mindeststandzeiten gefor
dert. Diese Feuerwiderstandsdauer ist 
eine sog. Bautei/anforderung. 

Beispiele von Zuordnungen von Bau
stoffen in diese Baustoffklassen sind im 
Abschnitt Baustoffe und Dämmstoffe 
angegeben. 

Baustoffklasse Bauaufsichtj iche Banennung 

A" nichtbrennbare BaUstoffe 11 

At ohne brennbare Bestandteile 

A2 mit brennbaren Bestandteilen 

B brennbare Baustoffe 
BI 1) schwerentffammbare Baustoffe 11 

B2 normelentffammbare Baustoffe 

B3 Ieichtentflammbara Baustoffe 

11 Nichtbrennbare Baustoffe. die brennba.e Bestandteile enthalten 
und schwerentflammbare Baustoffe (BI) bedürfen aines Prüf-
zeichens des DIBt 

Bauteilklassen 
Die Feuerwiderstandsdauer (FWD) ist 
die Ze~, während der ein Bauteil unter 
definierten Randbedingungen (z.B. 
Temperaturbeanspruchung, Belastung) 
bestimmte Anforderungen erfüllen 
muß, wie z.B. 
• Beibehaltung der Tragfähigkeit 

während der Beurteilungsze~, und 
o Wahrung des Raumabschlusses bei 

raumabschließenden Bauteilen. 

Entsprechend der in P-rtifungen erziel
ten FWD werden die BauteHe in die in 
der nachfolgenden Tabelle angeführten 
Klassen eingeteilt. Hierbei steht der 
Buchstabe F für Feuerwiderstand und 

die angehängte Zahl für die mindestens 
gegebene Standzeit in Minuten. 

Für den Holzbau von Bedeutung sind 
die Klassen F30, F60 und mit Abstri
chen auch F90. 

Die FWD hängt von einer Vielzahl von 
Faktoren ab, wie z.B. 

o der Brandbeanspruchung (ein- oder 
mehrseitig), 

o den Bauteilabmessungen, 
o dem statischen System, 
• dem vorhandenen Ausnutzungsgrad 

der Festigkeit, 
• der Anordnung von Bekleidungen 

und vieles andere mehr. 

Tabelle 2: Feuerwiderstsndsklassen nach DIN 4102 T2 - < - ',' ._< . 

Feuerwiderstandsklesse Feuerwiderstarldsd_r in Minuten 

F30 2: 30 

F60 2: 60 

F90 2: 90 

I' FI20 2: 120 

11 FI!lO 2: .180 



DIN 4102 T4 setzt dabei voraus, daß 
alle Glieder der brandschutztechni
schen Bemessungskelle der gefor
derten Feuerwiderstandsklasse an
gehören. Dies bedeutet, daß neben 
den Bauteilen selbst auch alle An
schlüsse (Verbindungen, Auflager) und 
statisch bedeutsamen Aussteifungen 
und Verbände der geforderten Feuerwi
derstandsklasse angehören müssen. 

I Alle statischen Teile müssen der 
geforderten FWD entsprechen. 

Benennung. von Bautei/en 
Bei der Benennung von Bauteilen mit 
einer bestimmten FWD wird der Be
zeichnung der zugehörigen Feuerwi
derstandsklasse in Abhängigkeit von 
den verwendeten Baustoffen eine der 
folgenden Bezeichnungen angehängt: 
·A: aus nichtbrennbaren Baustoffen, 
-B: beliebige Baustoffe (d.h. auch 

brennbare), 
-AB: in den wesentlichen Teilen aus 

nichtbrennbaren Baustoffen. Zu 
den wesentlichen Teilen gehören 
z.B. alle tragenden oder ausstei
fenden Teile. 

Bei dieser Benennung werden nur die 
Baustoffe berücksichtigt, die für die 
Klassifizierung notwendig sind. So ver
liert z.B. ein Bauteil F90-A seine Be
nennung nicht, wenn nachträglich eine 
Bekleidung aus brennbaren Baustoffen 
(Klasse B) angebracht wird, sofern die
se sich nicht nachteilig auf die Wider
standsdauer auswirkt. 
Gleichermaßen behält auch eine Holz
wand F30-B seine Benennung, auch 
wenn eine Bekleidung aus Baustoffen 
der Klasse.A angebracht wird. 

Die Benennung von Holzbauteilen 
und Holzkonstruktionen lautet 
stets F •• -B. 

Die in den LBO verbal ausgedrückten 
Brandschutzanforderungen (z.B. feuer
hemmend) wurden bei der Einführung 
der DIN 4102 .übersetzt". In der nach
folgenden Tabelle sind die Benennun
gen nach der Bayerischen Bauordnung 

Tabelle 4: Brandschutztechnische Anforderungen an Gebäude geringer Höhe nach BayBO 94 

Bautei' 

Tr(lgende 

wande 

Art.(Ab •. ' 

29(1' 
29(2' 

Anforderungen 

• Allgemeine Forderung: feuerhemmend (F3G-BI. 

• In WohngebAuden Typ a sind tragende Winde ohne Anfor
derungen an die Feuerwiderstandsdauar zullssig (FO). 

• Tragende Winde in Kellergeschossen müssen mindestens 
f_rhemm8nd .. in (F3G-B). 

Außenwinde 30(1) • Keine Anforderungen an nichttragende Außenwände. 

Trennwinde 

Brondwlnde 

Docken 

• Keine besonderen Anforderungen an Außanwandverkkttdun
gon, einsehl. DImmstoffe und Unterkonstruktionen. 

30(2' • Außenwinde ohne Feuarwiderstandsdausr. die BUS brenn-

3) (2) 

32(3' 

33(11 

33(3' 

baren Baustoffen bestehen. müssen einen Mindestabstand 
von 10m zu bestehenden oder künftig möglichen Gebiuden 
haben (d.h. i.d.R. einen GronzeliStond von 5 m). 

• Wotvlungstrennwlnde sind in derselben Feuerwider
stlll!lsd_ der tregenden B.ote~e des Gebiudes zullssig 
(d.h. FO bei Typ ., onsonsteo F3G-B). 

• Anstelle von Brandwlndan sind feUerbeständige Winde 
zullaolg (F9G-AB,. 

• Bei Wohngabiuden mit bis zu 2 Wohnungen genügen sog. 
(F3G-B) + (F9G-B) - Winde: 

innen 

• Bei traufseitig · aneinanderstehendan Gebäuden mlissen 
Decken und Dlcher mindestens feuerhemmend (F3G-B) .. in 

• AUgomeino Forderung: feuerhemmend (F3G-B, 

• Bei Gebluden Typ 8 sind Decken oMa Feuerwiderstands
dauer zulaosig. 

• Decken über Ketlergeschossen müssen mindestens feuer
hemmend (F3G-B) sein. 

(BayBO) und die zugehörigen über
setzten Benennungen nach DIN 4102 
T2 zusammengestellt. 

von Hamburg als eher restriktiv anzu
sehen ist. 
Die nachfolgend gemachten Aus
führungen beziehen sich ausschließlich 
auf die BayBo aus dem Jahre 1994. Feuerhemmend = F30-B 

Welche Anforderungen werden 
in der BayBO gestellt? 
Jedes Bundesland hat eine eigene 
L.:BO und die darin enthaltenen Brand
schutzanforderungen unterscheiden 
sich z.T. erheblich. So gelten z.B. die 
Bauordnungen von Baden-Württem
berg, Bayern und Hessen als "holz
freundlich", während die Bauordnung 

Anforderungen an Gebäude geringer 
Höhe 

Einschränkung auf Gebäude 'gerin
ger Höhe; Fußboden des obersten 
Geschossesf Aufenthaltsraumes 
S 7 m über der natürlichen oder 
festgelegten Geländeoberfläche. 

Tabelle 3: Bauaufsichtliche Benennungen und zugeh. Benennungen nach DIN 4102 T2 

Bauoufsichtliche BenenriiJnjj nach Erlluterung 
Benennung DIN 4102, T2 

feuerhemmend F3G-B Alle Baustoffe dürfen der Baustoffklasse 8 
angehören 

feuerbeständig F9G-AB Die wesentlichen Teile der Bauteile müssen 
der Baustoffklasse A angehören. 

feuorbestlndig und F90-A Alle Baustoffe müssen aus nichtbrennbaren 
aus nichttSrennbaren Baustoffen bestehen. 
Baustoffen 
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Tabelle 4: Branaschutztechnische Anforderungen an Gebäude geringer Höhe nach BayBO 94 
(Fortsetzung) . . 

Dächer 34(1) • Die Dachhaut muß gegen Flugfeuer und strahlende Wärme 
widerstendsfähig sein (harte Bedachung). 

34(2) • Ausnahmen möglich bei ausreichenden Abständen zu 
anderen Gebäuden. 

Aufenthalts
rAume uriä 
Wohnungen 
im Dachge
schoß 

51(2) • Winde (einsehl. Trennwände), Decken und Dachschrägen 
sind mind. feuerhemmend (F30-B) auszuführen. 

• Bei Gebäuden mit nur einem VolIgesChoß unterhalb des 
keine Brandschutzanforderungen Dachreumes werdan 

gestellt (FO) . 

51(3) 

Treppen 36(4) • Allgemeine Forderung: die tragenden Teile der Treppen 
mOssen feuerhemmend (F3Q-B) sein. 

• Alternativ hierzu genügt eine Ausführung aus nicht brenn
baren Baustoffen. 

• In Wohngebäuden mit bis zu 2 Wohnungen und in Geöäu
den, an deren tragende Bauteile keine Anforderungen ge
steilt werden, sind keine Brandschutzanforderungen zu 
erfüllen (FO). 

• An Geländer, Brüstungen und Beläge von Setzstufen werden 
keine Anforderungen gestellt. 

Weite/run besitzen die npchfolgenden 
Ausführungen nur Gültigkeit für sog. 
Gebäude geringer Höhe. Bei diesen 
Gebäuden geringer höhe ist der ober
ste Aufenthaltsraum mit den übliche 
Steckleitern de, Feuerwehr erreichbar. 

Zu dieser Gebäudeklasse ist ein Ge
bäudetyp besonders zu erwähnen, der 
hinsichtlich der brandschutztechni
schen Anforderungen am "günstigsten" 
abschneidet, nämlich Wohngebäude 
mit bis zu zwei Wohnungen, die über 
dem zweiten VolIgeschoß (VG) keine 
Aufenthaltsräume haben Rönnen. Die
ser Gebäudetyp wird nachfolgend mit 
TVD a bezeichnet. Die übrigen Gebäu
de geringer Höhe werden mit TVD b 
bezeichnet. 

Die in der Bay BO an Gebäude gerin
ger Höhe gestellten Anforderungen 
sind im Einzelnen in der vorhergehen
den Tabelle 4 unter Angabe des zu
gehörigen Artikels der BayBO zusam
mengestellt. Hierbei handelt es sich 
nicht um den Originaltext! 

Diese einzelnen Anforderungen sind iJl 
der nachfolgenden Tabelle 5 in kompri
mierter Form zusammengefaßt und in 
Tabelle 6 anhand von ein paar beispiel
haften Gebäuden veranschaulicht. 

Anhand dieser und der nachfolgenden 
Beispiele ist zu erkennen, daß mit zu
nehmende, Anzahl von betroffenen 
Rersonen/Parteien und erschwerten 
Flucht- und Rettungsbedingungen die 

Tabelle 5: 

Brandschutzanforderungen strenger/ 
schärfer werden. Dies gilt in besonde
rem Maße für Hochhäuser, Schulen, 
Gaststätten, Versammlungsstätten, 
Krankenhäuser o.ä. Hier sind besonde
re Anforderungen und sogar eigene 
Verordnungen zu beilchten. 

Ermessensspielra:um 
In jede, LB0 ist die Möglichk€)it der 
Ausnahme oder Befreiung von brand
schutztechniscfien Anforderungen vor
gesehen (siehe z.B. Art 77) . Die LBO 
lassen den Baubehörden einen sog. 
Ermessensspielraum, der ihnen er
laubt, von bestimmten Anforderungen 
abzusehen, wenn . durch zusätzli@e 
oder alternative Maßnahmen die Ziel
vorstellungen der LBO erreicht we/oen 
können. 

t<:önnen die Schutzziele der LBO 
durch zusätzliche oder alternative 
6randschutzmaßnahmen (z.6. 
Sprinkler) erreicht werden, so kön
nen bauaufsichlliche Forderungen 
reduziert werden. 

Diese Zielvorstellungen bestehen in er
ster Linie in der Rettung der betroffe
nen Personen. Gelingt es durch zusätz
liche Maßnahmen (z.B. zusätzliche 
Rettungswege, Sprinkleranlagen) die
ses Ziel sicherzustellen, so ist es mög
lich, von den gesetzliCh vorgeschriebe
nen Anforderungen abzuweichen. 
Hier gilt es, die Behörden mit fachlich 
richtigen Argumenten zu überzeugen. 
In jedem Fall ist zu empfehlen, frühzei
tig, d.h. bereits während der Planungs
phase mit den Behörden Kontakt auf
zunehmen und die verschiedenen 
MöglichKeiten zu diskutieren. Beim 
Sammeln von Argumenten und der Er
arbeitung von Lösungsvorschlägen 
sind aie Fachberater der Arbeitsge
meinscbaft Holz gerne behilflich. 

Zusammenstellung der brandschutzteg mischen Anfor.derungen bei Gebäude gerihgerHöhe 
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Typa: 
" 2 Whg. ohne Aufenthaltsräume 
über 2. VG 

Typb: 
sonstige Gel1äude geringer Höhe 

Bauteile Gebäudetvp 

~ Typ. Typb 

AusgeDauies Dach: Decken, Wände, Schrägen F3D-B " F3Q-B 1) 

Zweigeschossiger Oachausbay. Cbeide Ebenen) F.30-B F30·B 

Tragende Wände. Pleiler/Sfützen Allgemein - F30-B 

!<eller F3D-B F30-B 

WohnungstrennwAnde und Innenw~e - F3D-B 

Decken Allgemein - F3D-B 

über Keller F3D-B F3D-B 

Treppen - F3D-B 21. 

GebäudeabschlußwAn~e (F3D-B) + (F9D-B) 31 F9D-AB 'l!' 
.. ~. Keine Ariforderungen bei WohniJijbäude", mit nur V VG unter dem- Dachraum (FO} . 
2) Bei Wohngebäuden mit bis zu 2 Wohnungen 9 8lten' folgende :A.nforderul1gen: 

J"reppen" ___ ___ __ ..... _.__ .F.O 
GebäudeabschlußwAri(!e_ .. ~(F3o,.BI + (F9D-B) 

31 Keine Anforderunnen bei einem Grenzabstand von mind. '5 m (F,O). 



Tabelle 6a: Beispiele: Wohngebäude Typ a 

Wie können Brandschutz
anforderungen erfüllt werden? 
Die neue MBO unterscheidet zwischen 
• geregelten Bauprodukten und 
• nicht geregelten Bauprodukten. 
Geregelte Bauprodukte sind Produkte, 
über die hinlänglich Erfahrungen vorlie
gen, und die in Normen geregelt sind. 
Für diese Produkte kann der Nachweis 
des Brandschutzes über die DIN 1I102 
Teil 4 erfolgen (siehe Bild 1). 
Nicht geregelte Produkte benötigen 
zum Nachweis des Brandverhaltens ei
nes der folgenden Verfahren (siehe 
auch Bild 1): 

- Prüfzeugnis, 
- Gutachten, 
- Zulassung, 
- Zustimmung im Einzelfall. 
Nachfolgend soll ausschließlich auf 
den Nachweis des Brandschutzes nach 
DIN 4102 T 4 eingegangen werden. 

DIN 4102 Teil 4 
Die derzeit gültige DIN 4102 T4 (03/94) 
- Brandverhalten von Baustoffen und 
Bauteilen; Zusammenstellung und 
Anwendung klassifizierter Baustoffe, 
Bauteile und Sonderbautelle weist 
gegenüber der vorherigen Ausgabe 
(03/81) einige wesentlichen Änderun-
gen auf. . 

So wurden z.B. die Sammlung der klas
sifizierten Baustoffe und Bauteile um 
einige Varianten erweitert. 

Das Brandverhalten im Holzbau ist 
im Gegensatz zu anderen Baustof
fen rechenbar. 

Als wichtigste Änderung jedoch ist zu 
nennen, daß man im Holzbau nicht 
mehr allein auf die in der DIN angege
benen Konstruktionen angewiesen ist, 
sondern daß Abweichungen möglich 
sind. Dies liegt darin begründet, daß 
die in DIN 4102 T4 gemachten Anga
ben nicht mehr ausschließlich aus Ver· 
suchen abgeleitet sind, sondern daß es 
gelungen ist, Rechenverfahren zu ent
wickeln , mit deren Hilfe, das Brandver
halten rechnerisch beschrieben werden 
kann. Somit sind Ausführungen von 
Balken, Stützen, Zugglieder, Wänden 
und Verbindungen möglich, die in DIN 
4102 T 4 nicht explizit aufgeführt sind. 
Insbesondere bei den Verbindungen 
wirkt sich dies positiv aus und ermög
licht erstmalig, ungeschützte Verbin
dungen mit Stabdübeln, Paßbolzen 
und Nägeln brandschutztechnisch zu 
bemessen und herzustellen. 

VG VolIgeschoß OG Oachgeschoß F3().B I I FO 

--'" 
~"'~ 

33(31 
~1121 1 VG ohne ausgebautQs DG 20<" 

sl.2ml 33f31 T","*" ... 
... " "'" 

1 VG mit ausgebautem DG A "'. bll. 
"'" 

s1.2"'1 "'. T,.,..,..: ... 
'"' . "'. . . 

A 
2 VG lOG = VGI d:-~' Kein Aufenthaltsraum im Dach 

~ 33131 v1t21 , .. 
:5: 1.2 m 1 '33131 

Tr~,..,: FO 

, .. ,,,. 

2 VG ohne ausgebautes DG ~ 2912, 

$3(3) 

tVH2I 29121 

Sl .2ml ,~. 
T,.ppen: 1'0 

,,,. ",. 

Bild 1.' Möglichkeiten zum Nachweis des Brandverhaftens 

~ 

I Nachweis des Brandverhaltens 

I I I geregelte Bauprodukte ~ 
Baustoffe, Bauteile, Bauarten r nicht geregelte Bauprodukte l 

I 1 I I 

I DIN 4102 Teil 4 I I Prüfzeugnis 11 Gutachten 11 Zulassung 
zustimmun~l 
im Einzelfall 

I I I I 
I Baugenehmigung I 

Baustoffe und Dämmstoffe 
Baustoffe 
Grundlage für alle Berechnungen und 
Ausführungen ist natürlich die Kenntnis 
der Eigenschaften der verwendeten 
Baustoffe. Leichtentflammbare Bau
stoffe (Klasse B3) sind dabei nacn · 
Art.16(4) der BayBO grundsätzlich aus
geschlossen. 
B2 - Baustoffe 
Zur Baustoffklasse B2 (normalent-

flammbar) gehören nach DIN 4102 T 4: 

• Holz, 
• genormte Holzwerkstoffe (Spanplat-

ten, FurnIerplatten, Holzfaserplatten), 
• genormte HWSt mit Beschichtung 

aus Holzfurnieren oder dekorativen 
Schichtpreßstoffplatten, 

• kunststoffbeschichtete dekorative 
Flachpreßplatten, 

• kunststoffbeschichtete dekorative 
Holzfaserplatten, 
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Tabelle 6b: .Beispiele: Wohngebäude Typ b 

VG VolIgeschoß DG Dachgeschoß 

2 VG mit ausgebautem DG 

Bei '·2 Wohnungen: 
• Treppen: FO, und 
• Abweichungen für DG möglich 

1 VG mit 2--geschossigem DG: 

1 VG + 1 Aufenthaltsraum im Dach 

, VG mit ausgebautem DG 

aber: mehr als 2 Wohnungen 

• dekorative Schichtpreßstoffplatten, 
• Hartschaum-Mehrschicht-Leicfitbau

platten (MS-ML-Platten) mit ein- oder 
beidseitiger Schicht aus mineralisch 
gebundener Holzwolle. 

BI - Baustoffe 

Nach DiN 41.02 T4 gehören zur Bau
stoffklasse B1 (sehwerent1lammbar): 

• Holzwolle-I!.eichtbauplatten (HWL
Platten), 

• Mineralfaser-Mehrschicht-Leichtbau
platten (Min-ML-Platten) mit ein- oder 
beidseitiger Schicht aus mineralisch 
gebundener Holzwolle, 

• Fußbodenbeläge aus versch. 
Eichenparkett, 

• Gipskartonplatten nach DIN 18~ 80. 
Neben diesen in DIN 4102 T 4 genann-

F30-B I I FO 

A 
~1I2~ 

33111 l11121 29(1) 

'33(1' 
l1"21 28(11 

-
::I:l.2;r "3313) T,.ppe"~ F30-B 

i912) 29t2) .. 

A 
# ~)\r , 

3"~ 
~1I21 29.:21 

$ 1,2 rnl 33<3< T",,"*,: FO 

2IM~ 2e(21 --. -

A 
.u '33111 

l;lIZ1 
I'" 

29111 

::1:1.2 "'I '33m T,IIfIPI'l: FJO.B 

29(1} 29111 

ten Bausto[en gibt es noch eine Viel
zahl von Baustoffen, die per Prüfzei
chen in die Baustolfklasse B1 einge
ordnet werden können: 

• HS-ML-Platten, 
• Holz und HWSt mit:Brandschutzaus

rüstung (salzhaltige Feuerschutzmit
tel oder dämmschichtbildende Feuer
schutzmittel) , 

• Spanplatten ohne-Beschichtung (Be
handlung der Späne bei der Herstel
lung mit Feuerschutzmitteln), meist 
für die Innenanwendung, 

• Spanplatten mit Beschichtungen,: 
• Sonstige HWSt (Fumierplatten, Holz-

faserplatten, Kunstharzpreßholz, 

Tischlerplatten) mit Feuerschutzaus
rüstung oder Beschichtung, 

Tabelle 7: Vereinbarte Abbrandgeschwindigkeilen in mm!min 

Holzart vob.n = v..,.." = veeitIch 

mm/min 

Brettschi~tholz 0,7 

Vollholz (Nadelholz und Buche) O,B 

Laubholz mit p > 600 kg/m3 (außer Buche) 0,56 1) 

11 0,56 = 0,7 - Yv_ 
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• Schichtpreßstoffplatten (Behandlung 
der kunstharzgetränkten Papiere mit 
Feuerschutzmitteln). 

A2 - Baustoffe 
Nichtbrennbare Plattenwerkstoffe, in 
denen brennbare Bestandteile enthal
ten sind, bedürfen eine, Zulassung 
oder eines Prüfbescheides des DIBt. 
Spanplatten können auf verschiedene 
Weise nichtbrennbar gemacht werden: 
• durch Verwendung mineralischer 

Bindemittel (Portlandzement, Magne
siazement, Wasserglas), 

• durch Verwendung von Gips als Bin
demittel, 

• durch Verwendung geeigneter Feuer
schutzmittel (mit hohen Dosierun
gen), auch in Verbindung mit verseh. 
Beschichtungen Oedoch nicht erfor
derlich). 

Dämmstolfe 
Am Bau dürfen nur genormte oder bau- • 
aufsichtlich zugelassene Dämmstoffe -
verwendet weerden. Aus brandschutz
technischer Sicht werden diese eben-
falls in brennbare und nichtbrennbare 
Dämmstoffe unterteilt. 

A 1-Dämmstoffe 
Am häufigsten eingesetzt werden Mi
neralfaser-Dämmstoffe, die einen 
Schmelzpunkt von mind. 1000·C 
haben müssen. 
Daneben gibt es noch Dämmstoffe auf 
Schaumglas-Basis und Schüttungen 
aus Perlite oder Vermiculite. 

B 1- und B2- Dämmstoffe 
Bedingt durch das gestiegene Umwelt
bewußtsein gibt es zwischenzeitlich 
auch eine ganze Reihs ,alternativer" 
Dämmstoffe, die auf der Basis von 
Holzwolle. Holzspäne, Zellulose, Kork, • 
Stroh, Kokos- oder Schafwolle herge
stellt werden. Diese normalerweisse 
leichtentflammbaren Materialien wer-
den je nach Art des Bindemittels, der 
Zusammensetzung und Behandlung 
(z.B. durch Salze oder Molke) brand
schutztechnisch aufgewertet, so daß 
sie im Bauwesen verwendet werden 
dürfen. 

Abbrandllerhalten 

Abbrandverhalten von Holz 
Das Abbrandverhalten wird von einer 
Vielzahl von Faktoren beeinflußt (Holz
art, Feuchtegehalt, Rohdichte, Ver
hältnis OberflächeNolumen, Tempe
raturbeanspruchung usw.). Für bau
praktische Belange relativieren sich 
diese Einflüsse jedoch, so daß auf 
der Grundlage neuerer Untersuchun
gen folgende Abbrandgeschwindigkei
ten von Holz festgelegt wurden: (siehe 
Bild 7). 



Im nebenstehenden Bild 2 kann die Ab
brandtiefe (Bereich verkohlten Holzes) 
in Abhängigkeit von der Dauer der 
Brandbeanspruchung abgelesen wer
den. 

Bei der rechnerischen Abschätzung der 
FWD von Wänden in Holztafelbauart 
wird neben der FWD der Beplankungen 
auch die FWD der Holzstützen 
benötigt. Diese kann in Abhängigkeit 
vom Belastungsgrad (Druckspannung 
dOll = 2,0 - 5,0 - 8,5 und 11 Nimm') an
hand des nebenstehenden Diagram
mes abgeschätzt werden. 
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Bild 3: Feuerwiderstandsdauer von Vollholzstützen mit quadratischem Ouerschnitt unter 
4·seilger 8randbe8nspruchung (vgl. [IJ und [2J). 

Dieses Bild kann auch zur Abschätzung 
der FWD von Holzstützen herangezo
gen werden, die keinen quadratischen 
Querschnitt besitzen. Hierbei gilt es, 
die für das Knicken der Stütze maßge
bende Last richtig zu erfassen. Da bei 
einer Stütze mit rechteckigem Quer
schnitt von z.B. 40/80 mm eine doppelt ' 
so hohe Last aufgebracht werden kann, 
wie bei einer Stütze 40/40 mm, kann 
Bild 3 nur dann herangezogen werden, 
wenn di~e erhöhte Belastung berück
sichtigt wird. 

Nach dem im Holz-Brandschutz-Hand
buch vorgeschlagenen Rechenverfah
ren ist daher für Holzstützen mit Recht
eckquerschnitt und 'einer vorhandenen 
Druckspannung von 2,5 Nimm' die Ge
rade in Bild 3 für dOll = 5,0 Nimm' zu 
verwenden. Gleichermaßen ist für 
rechteckige Stützen mit einer vorhan
denen Druckspannung von von 1 ,25 
Nimm' die Gerade in Bild 3 füro' Oll = 2,0 
Nimm' zu verwenden. 
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Beplankungen/Bekleidungen 
In Bild 4 sind die charakteristischen 
Kurven für den Abbrand (Durchbrand) 
folgender Beplankungen/Bekleidungen 
angegeben: 

• hiolzwerkstoffe (Kurve t, ) 
• Gipskartoo-Feuerschutzplatten GKF 

(Kurve t2) 

• Gipsfaserplatten FERMACELL 
(Kurve t3) 

• Ca-Si-Platten PROMATECT-H 
(Kurve t4) 

Aus diesem Bild ist z.B. zu erkennen, 
daß eine 13 mm Span platte (Kurve t, ) 
nach etwa 11 Minuten durchgebrannt 
ist, während eine 12,5 mm dicke GKF
Platte (Kurve t2) dem Feuer etwa 20 
Minuten standhalten kan~ . 

Dämmstoffe 
Bei nicht-raumabschließenden Wän
den leisten MF-Dämmstoffe nur einen 
geringen Anteil an der FWD der Wand
konstruktion (max. etwa 5 Minuten). 

Bei raumabschließenden Wänden hin
gegen, schützt eine nichtbrennbare 
Dämmschicht die hintere Beplankung, 
die somit die Stützen über einen länge
ren Zeitraum aussteifen (stabilisieren) 
kann. Die hierdurch bewirkte Verbesse
rung der FWD ist z.T. beträch! lich. 

Bei raumabschließenden Wänden 
trägt eine MF-Dämmschicht erheb
lich zur Verbesserung der FWD bei. 

Nach dem EUROCODE 5 kann die Ver
besserung der FWD tpr durch eine 
schützende MFDämmschicht wie folgt 
abgeschätzt werden: 

tpr = 0,07 (D;ns - 20) (Pins) ,. 

mit 

tpr Verbesserungszeit in Minuten 
(pr = prolongation) 

Dins Dämmschichtdicke in mm 
(ins = insulation) 

Pins Rohdichte der Dämmschicht 
in kg/m' 

In Bild 5 sind die Verbesserungszeiten 
tpr für einige MF-Rohdichten in Abhän
gigkeit von der Dämmschichtdicke an
gegeben. 
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Bild 4: Charakteristische 'Abbrandkurven von BeplankungenlBekleidungen (vgl. {I] und (2J). 
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Informationsdienst 

Norrnengerechter Brandschutz im Holzbau 
Prof. Or.-/ng. Franfols Colllng, Mering 

Brandschutzbemessung für 
Zugstäbe, Stützen und Balken 
Der Nachweis von Bauteilen im Brand
fall unterscheidet sich in einem Punkt 
grundsätzlich vom Nachweis im "nor
malen" Gebrauchszustand (sog. "kalte" 
Bemessung): 
• Im Gebrauchszustand wird die vor

handene Spannung/Belastung be
rechnet und der zulässigen Bela
stung gegenübergestellt. Diese 
zulässige Belastung weist im Holz
bau eine globale Sicherheit von etwa 
2,5 - 3,5 gegenüber der Bruchlast 
auf. 

• Im Brandfall muß sichergestellt wer
den, daß das Bauteil erst nach einer 
vereinbarten oder geforderten Zeit
spanne versagt. Hier wird die vorhan
dene Belastung der erwarteten 
Bruchlast gegenübergestellt, so daß 
im vorliegenden Katastrophenfall ei
ne Sicherheit von 1,0 akzeptiert wird. 

Der Nachweis von Zugstäben, Stützen 
und Balken basiert dahei auf der Tatsa
che, daß mit zunehmender Branddauer 
der tragfähige Querschnitt infolge des 
Abbrandes immer kleiner wird. Die Be
lastung des Bauteiles nimmt daher 
ständig zu, wobei gleichzeitig das Trag
vermögen abnimmt (geringere Festig
keiten bej höheren Temperaturen). 
Aufgrund umfangreicher Untersuchun
gen ist es gelungen, dieses Verhalten 
in ein Rechenverfahren umzusetzen, 
mit dem der Nachweis von Zugstäben, 
Stützen und Balken rechnerisch er
bracht werden kann. Dieses Rechen
verfahren sind bauaufsichtlieh aner
kannt, sodaß es möglich und zulässig 
ist, von den in DIN 4102 T 4 angegebe
nen Fällen abzuweichen. 
Der rechnerische Nachweis ist aber 
nicht einfach zu erbringen, insbesonde
re wenn Stabilitätsprobleme wie 

Knicken oder Kippen zu berücksichti
gen sind. Daher wurde der rechneri
sche Nachweis in ein Programm über
tragen , das über die Arbeitsgemein
schaft Holz bezogen werden kann. 
Dieses Programm bildete auch die 
Grundlage für die Erstellung der im 
Holz-Brandschutz-Handbuch (HBH) 
angegebenen Tabellen, die weit über 
den in DIN 4102 T4 geregelten Bereich 
hinausgehen. Die Benutzung der Tabel
len des Holz-Brandschutz-Handbuches 
ist bauaufsichtlich zugelassen: in einer 
Fußnote zu den jeweiligen Tabellen 
wird in DIN 4102 T4 ausdrücklich auf 
das HBH verwiesen . 
Der Nachweis über diese Tabellen ist 
dann recht einfach: ausgehend von der 
vorhandenen Beanspruchung/Ausla
stung aus der "kalten" Bemessung kön
nen die für den Brandschutznachweis 
erforderlichen Mindestquerschnitte ab
gelesen werden. Ergeben sich aus der 
'kaUen' Bemessung größere Quer
schnitte als brandschutztechnisch ge
fordert, so ist der Brandschutznachweis 
automatisch erlüllt. 
Zum Nachweis des Brandschutzes bei 
Zugstäben, Stützen und Balken ist so
mit nur in Ausnahmefällen eine Berech
nung erforderlich. 

Der Brandschutznachweis für Zug
stäbe, Stützen und Balken reduziert 
sich in den meisten Fällen auf das 
Ablesen von Querschnittswerten aus 
Tabellen. 

Zug 
Bei Zugstäben wird zwischen drei- und 
vierseitiger Brandbeanspruchung un
terschieden. 

(BAABEM: Brandschutzbemessung unbekleideter 
Holzbauteile. ARGEHOLZ, Düsseldorf (Fax: 0211-
4523314) 

holzbau 
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Regelmäßige Verlegerbeilage zum tlolzbaureport 
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.• Eine 4-seitige Brandbeanspruchung 
liegt bei nicht abgedeckten Stäben vor 
(z.B. Diagonalen von Fachwerkstä
ben). 
• Eine 3-seitige Brandbeanspruchung 
liegt vor, wenn eine Seitenfläche durch 
Beplankungen/Bekleidungen wirksam 
geschützt ist. Die Abdeckung muß aber 
während der gesamten angenomme
nen Brandzeit wirksam sein und muß 
daher mindestens der gleichen Feuer
widerstandsklasse angehören wie der 
Zugstab selbst. 
Für einen Zugstab aus VH S10 (früher 
Güteklasse 11) unter einer reinen Zug
beanspruchung und 4-seitiger Brand
beanspruchung kann die erforderliche 
Mindestbreite zur Erfüllung der Feuer
widerstandsklasse F30 aus Bild 6 ent
nommen werden. Für andere Fälle 
muß auf das HBH verwiesen werden. 
Die Mindestbreile wurde dabei auf 8 cm 
festgelegt, um sicherzustellen , daß 
nach 30 minütiger Brandeinwirkung 
noch eine wirksame Breite von etwa 3-
4 cm vorhanden ist. 

" .. 
zul"". h/b=2,0 1,5 1,0 

I,O-r---r-~'-r, /T"/-T-/-r--/-ir---, 
O,9+---+-/+/"tI'-J'-/ /-r-f--/,4--I----1 
0,8+---1''7-, /T/'-\,oL-/-,.f--+----+ 
0,7 +--~'-7"-/+/-+--+---l=M=' ~=i 

/ 0,6 +--17'-/--->'1'---+---+ 
0,5 +--I/--+--+--+----+f---l 
O,4t--fr=I=.=i:==i:==rl 

NB 11, F 3O-B, 40eItIg 
. .0,3 +--+-1 ZugbeaD.prucbuDg 

o A 

o 8 9 10 11 12 
QuersclmiUSbreite b in cm 

Bi/d6: 
Mindestbreite b für Zugstäbe NH 510 (früher 
Gk/II) zur Erfüllung von F30 (vgl. [I J u. [2]) . 

9 

-

r" , 

i: 

, .. 

'1 

1 
I 



.... , 
~ , 

:1 
,1 
lt 

Aus diesem Bild ist zu erkennen, daß 
z.B. bei einer Spannungsausnutzung 
von 80% aus der .kalten" Bemessung 
(OZI " zul 0ZI! = 0,8) jeser quadratische 
Querschnitt (h/b = 1 ) ab einer Breite 
von 10 cm den Brandschutznachweis 
automatisch ertüllt. 
Bei einem rechteckigen Querschnitt mit 
h/b = 2 ist dies bereits ab einer Bteite 
von 8 cm der Fall. 

Bei Zugstäben stellt der Brandschutz 
kein größeres Problem dar. 

Druck 
Bei Druckstäben besteht neben dem 
reinen Materialversagen (Druckfestig
keit) zusätzlich die Gefahr eines Stabi
litätsversagens. Die Knickgefahr eines 
Druckstabes ist dabei umso größer, je 
größer seiQe Schlankheit ist (kleine 
Querschnittsabmessungeri im Ver
gleich zur Stablänge) . Durch das Ab- . 
brennen des Querschnittes verkleinert 
sich der tragende Querschnitt ständig, 
sodaß im Brandfall die Knickgefahr mit 
zunehmender Branddauer zunimmt. 
Bedingt durch dieses Knickproblem 
sind die ertorderlichen Mindestabmes
sungen von Holzstützen deutlich 
größer als die von Zugstäben. 

Bei Druckstäben sind wegen der 
Knickgefahr deutlich größere Quer
schnitte ertorderlich. 

In Bild 7 ist die zur Erreichung von F30 
ertorderliche Mindestbreite von VH
Stützen S 10 unter 4-seitiger Brandbe
anspruchung dargestellt. Für weitere 
Fälle muß wieder auf das HBH verwie
sen werden . 
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Querschnitbbreite b in cm 

Bild 7: 
Mindestbreite b für Druckstäbe NH 510 
(früher Gkl 11) zur Erfüllung von F30 (vgl. [1 J 
und [2]) . 

Aus diesem Bild ist zu erkennen, daß 
bei einer 80%-igen Ausnutzung der 
zulässigen Knickspann.ung (ooll/zul 0k = 
0,8) eine Mipdestbreite von 20 cm bei 
quadratischem Querschnitt (hlb = 1) er
forderlich wird. 

Bei rechteckigem Querschnitt mit h/b 

10 

ist immerhin noch eine Mindestbreite 
von 17 cm ertorderlich . 
Ähnlich wie bei den Zugstäben dart 
auch bei Stützen eine 3-seitige Brand
beanspruchung angenommen werden, 
wenn sichergestellt ist, daß die Ab
deckung einer Seitenfläche (z.B. durch 
Mauerwerk) mindestens die gleiche 
FWD aufweist wie die Stütze. 

Biegung 
Auch bei Biegebalken wird zwischen 
3-seitiger und 4-seitiger Brandtiean
spruchung unterschieden, wobei die 
zur Annahme einer 3-seitigen Br"ndbe
anspruchung ertorderliche obere Ab
deckung (z.B. Decke) ebenfalls minde
stens der geforderten FWD entspre
chen muß. 
Bei Biegebalken besteht in Abhängig
keit von der Stützweite und der 
Schlankheit (Höhe) der Träger die Ge
fahr des Kippens. Durch den Abbrand 
des Querschnittes vergr(ißert sich die 
Schlankheit des Trägers kontinuierlich 
und damit auch die Kippgefahr. Die 
Berücksichtigung dieses Verhaltens 
kann rechnerisch beschrieben werden, 
die Berechnung ist aber vergleichswei
se aufwendig . Daher wird man auch 
hier auf die Tabellen des HBH oder das 
Rechenprogramm BRABEM zurück
greifen. 
Im nachfolgenden Bild 8 ist für VH-Bal
ken S10 unter 3-seitiger Beanspru
chung die ertorderliche Mindestbreite 
zur Erreichung von F30 dargestellt. Als 
charakteristische Kenngröße E wird für 
den Ausnutzungsgrad des Querschnit
tes das Verhältnis zwischen der vor
handenen Biegespannung oe aus der 
kalten Bemessung und der zulässigen 
Kippspannung zul oe herangezogen. In 
dem Wert zul oe sind die Einflüsse der 
Stützweite und der Kippschlankheit des 
Trägers bereits berücksichtigt. 

Für weitere Fälle wird wiederum auf 
das HBH verwiesen. 
a, 

zulo.; , 

0" 
n, 

. 0." 1,2> 1'7/- '7 
O.J ' :~; d9' 
0: 

Bild 8: 

10 
Querschnittsbreite b in cm 

Mindestbreile b für Biegeträger NH SlO 
(frOher Gkl 11) zur Erfüllung von F30 (vgl. [IJ 
und [2J). 

Aus diesem Bild ist ersichtlich, daß bei 
einer 80%-igen Ausnutzung der zuläs
sigen Kippspannung aus der "kalten" 
Bemessung bereits jeder VH-Balken 

mit einem Rechteckquerschnitt von 
hlb = 2 und einer Breite von 9,5 cm .die 
Brandschutzanforderungen ertülll. Bei 
quadratischem Querschnitt (hlb '= 1) ist 
eine Breite von mind. 10 cm ertorder-
lieh. ' 
Bei 4-seitiger Brandbeanspruchung 
werden größere Querschnitte ertorder
lieh: 10,5 cm bei h/b = 2 und 14 cm bei 
hfb = 1 (nicht aus Bild 8 ablesbar, siehe 
HBH). 

Auch bei Biegebalken stellt der 
Brandschutz keine unüberwindbare 
Hürde dar. 

Im nächsten Bild 9 ist die ertorderliche 
Querschnittsbreite für BSH-Träger un
ter 4-seitiger Brandbeanspruchung an
gegeben. 

~._".- 2 3" 6 9 12 
,,, 4 6 9 12 

.,' i'i. / '/ 

~4binl!.. 18 

Bild 9: 
Mindestbreite b für Biegeträger BSH I zur Er~ 
füllung von F30 (vgl. [tJ und [2J). 

Aus diesem Bild ist zu erkennen, daß 
bei einer 80%-igen Ausnutzung der 
zulässigen Kippspannung und einem 
Abstand der seitlichen Abstützungen 
von s = 6,0 m folgende Mindestbreiten 
ertorderlich sind: b = 10,5 cm bei hlb = 
2 und b = 13 cm bei h/b = 6. 
Auch hieraus geht hervor, daß bei Bie
gebalken die Brandschutzanforderun
gen kein größeres Problem darstellen 
und in vielen Fällen über die .kalte" Be
messung bereits automatisch erfüllt 
sind. 

I, Biegung mit Längskraft 
Wird ein Balken zusätzlicb zur Biegung 
noch durch eine Längskraft bean
sprucht, so wird die Bemessung auf
wendiger und die Darstellung der Er
gebnisse in Form von Diagrammen un
möglich (zu unübersichtlich). Daher 
wird man in diesen Fällen auf Tabellen 
der DIN 4102 T4 oder des HBH zUfÜck
greifen, sofern nicht das Rechenpro
gramm BIiIABEM ver,wendet wird. Die 
Tabellen des HBH sind dabei umfas
sender und leichter zu interpolieren. 

Zug und Biegung 
Für die Bemessung eines VH-Zugsta
bes mit zusätzlicher Biegebeanspru
chung (z.B. infolge einer untergehäng-

j 
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Tabelle 8: 
Mindestbreite b in mm für VH-Stäbe unter Zug- und BiegebeanspruchunQ (vgl. [IJ). 

Statische Beanspruchung Mindestbreite in mm 

3-seitig 4-saitig 

Zug Biegung hJb = --- hJb = 

aZ1l1 zul aZIl aBI zu! aB · 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0 

0 0 0 0 0 Q 
1.0 0 89 80 80 110 88 82 

0.8 0 81 80 80 . 99 80 80 
0.2 96 97 102 123 103 106 

0.6 0 80 .. 80 80 89 80 80 
0.2 89 92 97 .111 97 100 
0,4. 102 105 114 133 112 117 

0.4 0 80 80 80 80 80 80 
0.2 84 88 93 102 92 96 
0,4 95 100 109 122 106 112 
0.6 106 111 122 143 118 125 

0.2 0 80 80 80 89 80 80 
0.2 80 84 90 94 88 92 
0,4 90 97 105 112 101 108 
0.6 100 106 117 131 112 120 
0.8 110 116 128 151 124 132 

0 0.2 80 81 87 87 84 89 
0.4 85 93 101 104 97 104 
0.6 94 103 113 121 107 116 
0.8 104 111 124 140 117 127 
1.0 114 120 133 160 128 137 

ten Decke) kann die erforderliche Min
destbreite für F30 der nachfolgenden 
Tabelle 8 entnommen werden. 

Geht man auch weiterhin von einer et
wa 80%-igen Spannungsausnutzung 
aus der "kalten" Bemessung aus, so er-

Tabelle 9: 
Mindestbreite b in mm für VH-Stäbe unter Druck- und Biegebeanspruchung 3-seitige Brandbe
anspruchung (vgl. [1]) . 

Druck Biegung 

"Oll' zu! Ir. Oal zwOB 

1 .0 0 

0.8 0 
--0;2 

0.6 0 
0.2 

0,4 

0.4 

( .6 

0.2 

( .8 

o 

.6 

,0 

,inmm 

hlb = 1.0 hlb = 2.0 

o o 
I der seitl. , bzw. i , s. 

2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 ,2.0 3.0 4.0 5 .0 6.0 

· 1631181 : 194120312061151 • 169 1821190 1185 

• '44 I 159 I 1681 '171 171 1136 149 167 I 157 1157 
• 166 171 182 188 188 144 159 168 173 173 

i 127 1 138 11431143 ' 143 1'20 ',:lO 1321132 1 f32 
'137 1'48 156 1156 156 127 138 · 1'14 1'44 144 

11 I 117 I 117 117 ! 1'0 "0 I 110 I 110 
'127 127 127 17 1 117 117 
14( 140 140 126 117 127 128 

41 153 153 153 134 137 137 139 

9'1 93 93 93 93 87 38 88 88 88 
~ 1()2 '02 102 102 93 16 9s 9 99 
107 111 111 11 96 '103 "'fö4 1( 109 
i7 121 121 121 12' '05 113 1 19 

128 133 135 136 135 113 118 122 1: 128 

80 80 80 80 80 80 80 80 83 

114 114 114 4 114 96 10 f'9 '114 120 

gibt sich für 0z, ,!zul 0z" = 0,6 und Osfzul 
0s'= 0,8 eine Mindestbreite von 1 1 cm 
für h/b = 1. bzw. von 10 cm für h/b = 2 
(4-seitige Brandbeanspruchung) . Die 
erforderlichen Mindestbreiten liegen 
zwischen den Werten aus reiner Zug
beanspruchung oZII/zul 0ZII = 1.0 und 
denen aus reiner Momentenbeanspru
chung Os/zul 0s'= 1,0. Das gleiche gilt 
für eine Beanspruchung oZII/zul 0z" = 
0.2 und osfzul 0B'= 0,6 für die sich b zu 
13 cm für hlb = 1 bzw. 11 cm für hlb = 2 
ergibt. 
Hieraus ist die Tendenz zu erkennen, 
daß ein hoher Anteil an Biegespannun
gen größere Querschnitte bedingt. 

Mit größer werdendem Biegeanteil 
wird die erforderliche Mindestbreite 
von Zugstäben größer. 

Druck und Biegung 
Tritt neben einer Druckbeanspruchung 
eine zusätzliche Momentenbeanspru
chung auf, so muß man auch hier auf 
Tabellen zurückgreifen. In der nachfol
genden Tabelle 9 kann in Abhängigkeit 
von den Belastungsgraden aus Druck 
und Biegung (jeweils aus der "kalten" 
Bemessung) , dem Seitenverhältnis hlb 
und der Knicklänge Sk die erforderliche 
Mindestbreite von VH-Balken (SI0) un
ter 3-seitiger Brandbeanspruchung ab
gelesen werden. 

Geht man auch hier von einer etwa 
80%-igen Spannungsausnutzung aus 
der 'kalten' Bemessung aus, so ergibt 
sich für 0Dl,!zul 0k = 0,6 und osfzul 0s'= 
0.2 bei einem Abstand der seitlichen 
AbstülZungen von 4,0 meine Mindest
breite von 15,5 cm für h/b = 1 bzw. von 
14,4 cm für h/b = 2. Die erforderlichen 
Mindestbreiten liegen erneut zwischen 
den Werten aus reiner Zugbeanspru
chung (Ooll/zul 0, = 1,0) und denen aus 
reiner Momentenbeanspruchung 
(oB/zul 0B'= 1,0). 

Mit größer werdendem Biegeanteil 
wird die erforderliche Mindestbreite 
von Druckstäben kleiner. 

Das gleic~e gilt für eine Beanspru
chung 00l,!zul 0k = 0,2 und osfzul 0B'= 
0,6 für die sich b zu 12,1 cm für hlb = 1 
bzw. 11,3 cm für h/b = 2 ergibt (Sk = 4,0 
m) . 
Hieraus ist die Tendenz zu erkennen, 
daß , im Gegensatz zu den Zug stäben 
ein hoher Anteil an Biegespannungen 
kleinere Querschnitte bedingt. 
Die in den bisherigen Ausführungen ge
zeigten Beispiele sind in der Tabelle 10 
nochmals zusammengestellt. 
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Tabelle 10: 
Zusammenstellung der erforderlichen Mindestbreiten in cm von Stäben! Balken mit 8(]'Io-iger 
Spannungs8usnutzung. 

maßgebend wird, um Unterschiede von 
nur wenigen mm. 

Vollholz 

hlb Zug Druck Biegung Biegung 

4-seitig 4-seitig 3-seitig - 4 :seitig 

O'lll'lulo'ZII ClDU' zul er. O',l zula, al / No. 
.. 0.8 .. 0.8 .. 0.8 _ 0,8 

1.0 10 20 10 14 

2.0 8 17 9,5 10.5 

6.0 - - -

EW:. Aus den bisherigen Aus
führungen geht hervor, daß eine 
Brandschutzforderung von F30 bei 
Zugstäben, Stützen und Balken 
Ld.R. problemlos zu erfüllen ist. Nur 
bei Stützen kann die Knickgefahr zu 
überproportional großen Querschnit
ten führen. , 

Holztreppen 
Bei Tragholmen (Wangen) und Stufen 
üblicher Holztreppen handelt es sich in 
den meisten Fällen um Biegeträger, die 
auf zwei Stützen aufgelagert sind. Die 
Bemessung verläuft damit analog zu 
'normalen' Balken unter Biegebean
spruchung, wobei je nach Ausführung 
zwischen 3-seitiger und 4-seitiger 
Brandbeanspruchung zu unterscheiden 
ist (vgl. Bild 10). 

12 

Bild 10a): 
AUj gesattelte Treppe 

mit 3-seitiger Brandbe-
anspruchung (Tragholme 

zahnförmig ausgeschnitten) 

Bild lOb): 
Aufgesal1e1te Treppe 

mit 4-seitiger Brandbe
anspruchung (Tragholme 

durchgehend mit konstan
tem hw- Stufen auf Meta/l

konstruldion aufge/agerJ) 

Bild 10e): 
Gestemmte Treppe mit 

4-seitiger Brandbeanspruchung 

BSH VoRhalz 

Biegung Zug + Biegung Druck + Biegung 

4-seitig 4 -seitig 3-seitig 

CJllJlzuh~lll °ll ,hubzil Gou/zulo. Gou' zul 0, 
Ga/zulo. '" 0,6 .. 0,2 .. 0.6 ~ 0,2 

.. 0.8 Ga I NI crs ot; I NI Ga G'./ NG, O"a l lUI G, 
.. 0,2 " '0.6 :",[0,2 '"' O,S ' 

- 11 13 15.5 12.1 

10.5 10 11 14.4 11.3 

13 - - - -

In Tabelle 11 sind die erforderlichen 
Tragholmhöhen hw bei vorgegebener 
Breite bw für eine Treppenlaufbreite von 
1 m angegeben (weitere Werte siehe 
HBH)_ Die Werte, bei denen die Brand
bemessung maßgebend wird , sind 
grau hinterlegt. Aus dieser Tabelle ist 
zu erkennen, daß im allgemeinen die 
"kalte" Bemessung maßgebend wird. 
Auch handelt es sich in den Fällen , in 
denen die Brandschutzbemessung 

Tabelle 11: 

Bei Tragholmen (Wangen) wird L a. 
die "ka~e" Bemessung maßgebend_ 

In Tabelle 12 sind die erforderlichen 
Mindestdicken von Treppenstufen mit 
einer Stützweite von 1 mangegeben. 
Da lreppenstufen aus Nadel-Vollholz 
La. zu unwirtschaftlich sind und wegen 
des erhöhten Abriebes nur selten ver
wendet werden, sind nur die Mindest
dicken von Laubholzstufen (z.8. Eiche) 
außer Buche angegeben. Aus dieser 
Tabelle ist ersichtlich , daß hier sehr 
wohl die Brandschutzbemessung maß
gebend wird. 

Bei Stufen wird Brandschutzbemes
sung maßgebend. 

Durch Anbringen einer ohnehin öfters 
geforderten unteren Bekleidung (z.B. 
furnierte Gipsfaserplatten) läßt sich doe
se Mindestdicke jedoch noch z.T. er
heblich reduzieren. 

Mindesthöhen hw von Tragholmen aus Nadel-Val/holz (einschI. Buche) nach [1l 

Stütz- Treppen- maxO maxM Brand- erf hw 11 

weite höhe been-

L Im) Hlml kN kNm spruchung 
mm 

bw = 85 b", = 1 05 b", = 125 
mm mm mm 

1.50 S 1.50 2.100 0.788 3-seitig 96 85 

4-seitig , ~. 

2.00 S 2.00 2.570 1.285 3-seitig 120 110 

4-seitig I .. 
1i!P' ~ 

2.50 S 2.50 3,213 2: 008 3-seitig 150 140 130 

4-seitig ,~ 140 130 

3.00 S 3.00 3.855 2.891 3-seitig 180 165 155 

4-seitig ~., 165 155 

3.50 S 3.00 4.498 3.935 3-seitig 200 190 180 

4-seitig 111' 190 180 

4.00 S 3.00 5.140 5,140 3-senig 225 210 200 

4-seitig k 210 200 

4.50 S 3.00 5.783 6 ,505 3-seitig 250 235 220 

4-seitig ~ 235 220 

" 

TabeJle 12: 
Statisch erforderliche und brandsehutztechnisch erforderliche Mindestdicken von Treppenstu
fen aus Laubholz (außer Bucbe) bei 4-seitiger Brandbeanspruehung Stützweite 1 m (naeh ( I}) -,. " . 

Bemessung nach maxO maxM ert d 

kN kNm mm 

Stufenbreite =- Stufenbreite = 
240mm 300mm 

DIN 1052 1.625 0.406 35 32 

DIN 4102 53 51 
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Wände Tabelle 1~: Brandschutztechnische Anforderungen an Wände 

Aufbau von Wänden - tragend nichttragend 
Wände in Holzbauart ::: ::: • Mindestanforderungen an • Rippenbreite ~ 40 rnm 
bestehen aus Holz- ::: :: Rippenquerschnitt • Mindestanforderungen an 
rippen (Ständern) ::: 

== 
• Mindestanforderungen an Beplankungs(licken 

mit beidseitiger raumabschließend Beplankungsdicken • DAmmschicht erfordertich 
(auch mehrlagiger) 

.~ 
• DAmmschicht erforderlich • Nachweis Durchbrand 

Beplankung/ Beklei- • Nachweis TragfAhigkeit 
dung und evtl. einer und Durchbrand 
zwischen ' den Rip-

• Mindestanfefrderungen an pen liegenden - .... -::- -. • Rippenbre;te ~ 40 mm 

Dämmschicht. Rippenquerschnitt • MinCJestanforderungen an 
nichtfaumabschließend • MindeStanforderungen 811 Beplankungsdicken 

Als Beplankungen/Bekleidungen dür- l!epIankungSdicken • Dämmschicht nur bei nicht 
fen nach DIN 4102 verwendet werden: • Nachweis Tragflhigkeit ausreichender Beplankung 
• Sperrholz (Fumierplatten), 
• Spanplatten , 
• HolzfaSElrplatten, dünner darf die- BeplankungiBeklei- [eichenä dicke Beplankung/Bekleidung 
• Gipskarton-Bauplatten (GKB) und dung ausfallen, um eine bestimmte allein zu erreichen wäre, wird bei raum-

I -Feuerschutzplatten (GKF) FWD zu erreichen. abschließenden Wänden eine Dämm-

Als Bekleidungen dürfen verwendet schicht aus MF oder HWL-Platten ge-

werden: fordert. Diese Forderung hat zum Ziel, ! • Faserzementplatten, 
Bei raumabschließenden Wänden die frühzeitige Brandweiterleitung über 
wird eine Dämmschicht gElfordert die Schwachstelle Elektro (EIt-) - Dose I • Fasebretter aus NH, 

zu verhindern (die Steckdosen werden • Stülpschalungsbretter, 
durch die Dämmung ummantelt und so 

I • Profilbretter mit Schatten nut, Die Funktion raumabschfießend/nicht-
geschützt) . • gespundete Bretter, raumabschließend hat mit der Eigen- I • Holzwolle-Leichtbauplatten (HWL). schaft tragend/nichttragend nichts zu Die grundsätzlichen Anforderungen an 

Darüber hinaus dürfen auf der GrundIa- tun. Eine raumabschließende Wand hat Wände sind in Tabelle 13 nochmals zu-

ge von Prüfbescheiden auch die Aufgabe, den Brand solange von ei- sammengesteIlt. 

• Gipsfaserplatten (FERMACELL), und nem benachbarten Raum fernzuhalten, 
Brandschutztechnische Nachweise wie es der geforderten FWD entspricht. • Ca-Si-Platten (PROMATECT) 

Hier geht es also nicht darum. daß eine Zum brandschutztechnischen Nach-verwendet werden. 
Wand z.B. 30 min stehen bleibt, son- weis von Wänden werden in DIN 4102 

I 
Brandschutztechnische geforderte dem die Durchbrandzeit der Wand muß T 4 eine Vielzahl von Standardaus-
Dämmschichten müssen aus MF- mindestens 30 min betragen. Auch führungen angegeben, mit denen es 
Dämmstoffen oder HWL-Platten beste- wenn diese Forderung durch eine aus- möglich ist, F30, F60 und sogar F90 zu 
hen. 

Tabelle 14: 
Brandschutztechnische Raumabsch/ießende Wände in Ho/ztafe/bauart F30-B (Auszug aus Tabelle 51 derD/N 4102 T4) 
Anorderungen 
Bei Wänden ist zu unterscheiden, ob 

_. "- eng(ln) Oimmschicht 

I 
"""'mal. lmIf - unottn) """"". sie Mindest- Zulkslge MindlStdidll von 

diCke I rotHßcfItt diCke, 
• tragend oder nichttragend, und 

Abldiflungen: m'" Spannung . Feuer-
MF MineralfJSef· """ noch HoIzlmtstoff· Gipsbrlon- wn MinetIIf1ser· von HOIz- wider- I 

• raum abschließend oder nichtraumab-
, ... "' ....... ........ ..... "'" ,.... .. """"""" ......- _ . 

stands-........ 4.12.2 • . 12.3 (MiildeSIJolldldllt ...... -Matten lridltbau· 
,,,,,, . 

schließend HWl HoIlwoIIe- Q. 600 kg/m'j IG'~ pl3l1en BenennunIl 

sind, weil dies für die Ausführung der leidlibau' nKh AbsChnill 4.12," nach Abschnitt 4.12.5 
plallen 

Wände entscheidend ist. 
b, " d, zut 00 d, d, D e D 

Die Funktion tragend/nichttragend wirkt mm-mm NImm' mm mni mm kg/rn' mm I' , sich auf die Ausführung der Rippen 
1 

I} 
~5 13~ 80 30 ,! 

(Ständer) aus. Während bei nichttra- f.-- " ", 
genden Wänden die Rippenquerschnit- 2 2,5 13~) . • 0 50 , , 

I--- I: te eher konstruktiven Randbedingun- 3 1.25 8~ 60 100 
gen unterliegen, spielen die Abmessun- f- i 4 2,5 13~ 25 
gen der Holzrippen und die vorhande- f-- 40 x 802) F30-B 

i nen Druckspannungen eine wesentli- ~ 
1,25 83)' 50 

che Rolle bei der Einstufung von Wän-
~ 

2,5 0 12,5') '" 3() 

den in eine bestimmte Feuerwider-
standsklasse (Knickgefabr!). 13 2,5 0 , 1~5~ 25 

.' 
Je größer der Rippenquerschnitt und 
je geringer die Belastung, umso dün- ') Wegen fr9nder, nichtraumabachließender Winde siehe Tabelle 50 (siehe auch .Wandarten, wariöfunklionen- in 

, 
ner die Beplankung. Abschnitt " .1.1). 

1) Bei nichttragenden Wänden muß b, 11 d l :t 40mm "40 mm' sein. 

J) 1seilig ersetzbar durch GKF-Platten mit d 2. 12,5 mm oder GKB-PlaUen mit d Öl: 18 mm oder d<t 2 " 9,5 mm oder 
8rellerschalung nach Abschnin " .12.4.1, Aufzihlungen f) bis i), mit einer DIcke nach Bild 39 von d... ~ 22 mm. 

Prinzipiell kann gesagt werden> daß je 'I Oie jeweils raumsei!)ge lage darf durch Gipsjcarlon-Feuerschutzplal1en (GKF) mit d ~ 18 mm ersetzt werden. 

größer der Querschnitt und je geringer 11 Anstelle von 12,5 mm dicken GKF-Plallen dürfen auch GKB·Plalten mit d :!. 18 mm oder d :öl: 2 " 9,5 mm Y'erwo~det 

die Belastung der Rippen ist, umso werden. 
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Tabelle 15: 
Grundlagen der Berechnung nach [1 J und zu fiJhrende Nachweise für tragende Wände 

Beplankungl Holzrippen Dämm- Nachweis 
Bekleidung schicht 

t. '"' "', ~ragfähjgkeit Raumabschluß 

nicht raumabschließend Bild 4 Bild 3 - t. + '"' '.1. -

raumabschließend Bild 4 Bild 3 Bild 5 te+ .... +tw 21 t8 + t'.MF 
3) 

1) te ow" von JÜlt[ RaymMite. da Branc:lbeanspruung von beiden Seiten erfolgen kann. 
21 te nur von liDII: Raumseite, da ein Feuenlberschlag über at-Dosen angenommen werden muß. 

Daher m für die Hotzrippe auch eine 4-seitige Brandbeanspruchung nach Bitd 3 anzunehmen. 
31 te nur von linI!: Raumseite. da nach Abbrand der Beplankung und der MF·$chjcht der Raum-
_~bSChlu& als beeooet angesehen wird (Feuerüberschlag über Eh-Dosen). 

erreichen. Fußnoten in den Normtabel
len erlauben darüberhinaus Variationen 
der BeplankungeniBekleidungen (z.B. 
GKB anstelle von GKF oder Bretter
schalungen anstelle von HWSt-plat
ten), so daß allein für raumabsch
ließende Wände mehr als 100 klassifi
zierte Wandkonstruktionen angeboten 
werden. In Tabelle 14 ist ein Auszug 
aus der Norm-Tabelle 51 angegeben. 

Nachweis über Norm-Tabellen. 

Im HBH wurde ein Rechenverfahren 
entwickelt, mit dem es möglich ist, die 
erzielbare FWD von Wänden durch Ad
dition der Zeiten der einzelnen Be
standteile einer Wand abzuschätzen. 
Die einzelnen Bestandteile, die zu
gehörigen Berechnungsgrundlagen 
und die zu führenden Nachweise sind 
für tragende Wände in Tabelle 15 zu
sammengestellt. 

Daß bei raumabschließenden Wänden 
die Wirkung der Dämmschicht auf die 
FWD berücksichtigt werden darf, wurde 
bereits im Abschnitt Abbrandwerhal
ten/Dämmstoffe erwähnt. Die günstige 
Wirkung liegt bei einseitiger Brandaus
wirkung im Schutz der hinteren Beplan
kung und damit in einer längeren Aus
steifung der Rippen durch diese Be
plankung. Bei nichtraumabschließen
den Wänden darf die Dämmschicht 
nicht berücksichtigt werden, weil hier 
ein beidseitiger Brand nicht auszu
schließen ist. 

Abschätzung über Berechnung. 

Das Rechenverfahren des HBH soll 
nachfolgend anhand von 3 Beispielen 
ertäutert werden. 

Beispiel 1 
Tragende, nicht raumabschließende 
Wand mit folgendem Aufbau: 

8mm HWSt 
12,5 mmGKF 

40/80 mm Holzrippen mit einer Druck
spannung von 00 = 2,5 Nimm' 

14 

Es ergeben sich folgende Einzelzeiten: 

ta, HWS' = 7 min (Bild 4) 
ta,GKF = 20 min (Bild 4) 
tHr = 8 min (Bild 3 

mit (00 = 5 N/mm2) 

tWand = 35 min > 30 min 

Nach DIN 4102 T4 ist diese Wand in 
F30-B klassifiziert (vgl. Norm-Tabelle 
50, Zeile 6) . 

Beispiel 2 
Tragende, raumabschließende Wand 
mit folgendem Aufbau: 
13mm HWSt 

40/80 mm Holzrippen mit einer Druck
spannung von 00 = 2,5 Nimm' 
80 mm MF-Dämmschicht 
mit p = 30 kg/m3 
Es ergeben sich folgende Einzelzeiten: 

ta ii" 12 min (Bild 4) 

tHr = 8 min (Bild 3 mit (00 = 5 Nimm' ) 

tMF = 23 min (Bild 5) 

Nachweis Tragfähigkeit: 

ta + tHr + tMF = 43 min > 30 min 

Nachweis Raumabschluß: 

ta + ~F = 35 min > 30 min 

Nach DIN 4102 T4 ist diese Wand in 
F30-B klassifiziert (vgl. Norm-Tabelle 
51, Zeile 1). 

Beispiel 3 
Schwach belastete, raumabschließen
de Trennwand mit folgendem Aufbau: 

10 + 9,5 mm FERMACELL - Platten 

40/80 mm Holzrippen 
mit 00 < < 2,5 N/mm2 

40 mm MF-Dämmschicht 
mit p = 50 kg/m3 

Es ergeben sich folgende Einzelzeiten: 

ta = 41 min (Bild 4) 

tHr z 10 min (Bild 3: 
geschätzt mit 00 = 2 Nimm' ) 

tMF = 10 min (Bild 5) 

Nachweis TTagfähigkeit: 
ta + tHr + tMF = 61 min > 60 min 
Nachweis Raumabschluß: 
ta + tMF = 51 min > 30 min 
Nach dem HBH kann diese Wand in 
F30-B eingestuft werden. 

Decken 
Decken in Holztafelbauart 
Bei Decken in Holztafelbauart ist die 
Rohdecke grundsätzlich wie eine Wand 
aufgebaut: Holzrippen mit beidseitiger 
Bepiankung und evtl. dazwischenlie
gender Dämmung. 
Zusätzliche Bekleidungen an der 
Deckenunterseite sind mit Ausnahme 
von Stahlblechen ohne weiteren Nach
weis erlaubt. 
Die in DIN 4102 T 4 angeführten zuläs
sigen Beplankungen/Bekleidungen für 
die Deckenunterseite sind auf Decken 
abgestimmt, sie entsprechen jedoch im 
wesentlichen den bei Wänden bereits 
genannten Materialien. 

Wie aus Bild 11 ersichtlich ist, wird im 
Brandfall die Zeit bis zum Abfallen der 
Bekleidung maßgeblich von der Dicke 
und der Stützweite der Bekleidung be
stimmt. Daher wird in DIN 4102 T4 zu 
jeder Bekleidung eine zugehörige max. 
Stützweite angegeben, die notfalls über 
eine zusätzliche Sparschalung oder 
Konterlattung sicherzustellen ist. 

Abfallen der Bekleidung 
---> max. Stützwe~en 

Als obere Beplankung bzw. Schalung 
können nach DIN 41'02 T4 verwendet 
werden: 

• Sperrholz (Furnierplatten) , 

• Spanplatten und 
• gespundete Bretter aus NH 

Über dieser oberen Beplankung/Scha
lung fordert DIN 4102 T4 einen 
schwimmenden Estrich oder einen 
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schwimmenden' Fußboden, Ein auf 'ei
ner MF-Dämmschicht verlegter 
schwimmender Fußboden (aus HWSt
Platten, Brettern, Parkett oder Gips
Karton-Platten) muß dabei zwei Aufga
ben erfüllen: 
• zum einen schützt er die darunterlie
gende Decke im Falle einer Brandbe
anspruchung von 0 ben, so daß bei der 
Einstufung von Decken Ld ,R der Fall 
'Brand von unten' maßgebend wird; 
• zum andern bildet der schwimmende 
Fußboden einen Schutz gegen Durch
brechen oder Durchstanzen durch die 
Decke, 
DIN 4102 T 4 gibt eine Reihe von Stan
dard-Deckenaufbauten zur Erreichung 
von F30 und F60 an, Hierbei wird unter
schieden zwischen Decken mit brand
schutztechnisch notwendiger Dämm
schicht und Decken mit brandschutz
technisch nicht notwendiger Dämm-
scl]icht Eine Dämmschicht wird immer 
dann notwendig, wenn die Beplan
kungsdicken alleine nicht ausreichen, 
um die gewünschte FWD zu erreichen, 

Dämmschicht 
---> geringere Beplankungsdicken 

Anders herum gesehen gilt, daß wenn 
eine Dammschicht eingebaut wird (zB, 
aus schallschutztechnischen Gründen), 
daß dann geringere Beplankungs
dicken ausreichend sind-

Eine brandschutztechnisch notwen
dige Dämmschicht muß aus MF
Dämmstoffen bestehen, 

In Tabelle 16 sind einige F30-Decken
aufbauten mit brandschutztechnisch 

(f nicht notwendiger Dämmschicht an'ge
geben (Auszug aus Norm-Tabelle 57), 
Im Gegensatz zu den Wänden ist es 
bei Decken in Holztafelbauart nicht so 
einfach möglich, die FWD ohne Norm
prüfung rechnerisch abzuschätzen, Bei 
Abweichungen von den klassifizierten 
Deckenaufbauten verbleibt daher zum 
Nachweis des Brandverhaltens oftmals 
nur der Weg über Gutachten oder Nor
mprüfungen, 

Dies gilt insbesondere auch dann, 
wenn die Lage der Dämmschicht ver
ändert wird, Bei den klassifizierten 
Deckenaufbauten wird nämlich voraus
gesetzt, daß die Dämmschicht den un
teren Bereicn der Holzrippen abdeckt 
Wird die Dammschicht nach oben ver
schoben, so vergrößert sich der Ab
brand an der Unterseite der Holzrippen 
und die FWD wird herabgesetzt Eine 
Verschiebung der Dämmschicht nach 
oben ist nur dann möglich, wenn gleich-

zeitig die Rippen verstärkt oder durch 
Holzleisten seitlich abgedeckt werden, 

Holzbalkendecken 
Holzbalkendecken unterscheiden sich 
von dEm Decken in Holztafelbauart im 
wesentlichen in zwei Punkten: 
• bei Holzbalkendecken hat die untere 
Bekleidung keine tragende oder aus
steifende Funktion (z,8- untergehängte 
Decke) , und 
• die Holzbalken weisen einen größe
ren Abstand untereinander auf und ha
ben daher meist größere Querschnitte, 

Holzbalkendeck<;)n: größere Abstän
de uno größere- Querschnitte 

Bedingt durch den größeren Balkenab
stand wird nicht selten eine unter
gehängte Konterlatfung erforderlich, 
um die in DIN 4102 T4 angegebenen 
max, Spannweiten der Bekleidungen 
einhalten zu können, Dabei hat die Art 
der Befestigung/Abhängung der Beklei
dung einen großen Einfluß auf die er
zielbare FWD, So eignet sich zB, eine 
direkte Befestigung an der Balkenun
terseite meist nur für eine Einstufung in 
F30, während hochgehängte, seitlich 
befestigte Bekleidungen durchaus F60-

Tabelle 16: 

und sogar F90-Konstruktionen ermögli
chen, 
DIN 4102 T4 unterscheidet zwischen 
(olgenden Holzbalkendecken: 

• Decken mit freiliegenden Holzbalken, 
• Decken mit verdeckten Holzbalken, 

und 
• Decken mit teilweise freiliegenden 

Holzbalken, 
Diese werden nachfolgend kurz behan
delt 

Decken mit freiliegenden HolzDalken 

Deck'en mit freiliegenden Holzbalken 
dürfen mit und ohne schwimmenden 
Fußboden hergestellt werden , 
Bei EJecken ohne schwimmenden Fuß
boden stellen jedoeh We Fugen der 
oberen Schalung die kritischen Punkte 
da" Hi er ist der FugenabBeckung be
sondere Sorgfalt zu widmen (z,B, Ver
wendung einer 2-lagigen Schalung), 
Die dadurch erforderlichen Schalungs
dicken gehen z, T, weit über die Werte 
hinaus, die sich unter Zugrundelegung 
der Durchbrandzeiten nach Bild 4 erge
ben würden, 

Kein schwimmender Fußboden: 
auf Fugen achten 

Decken in Holztafelbauart mit brandschutztechnisch nicht notwendiger Dämmschicht (Auszug 
aus Norm-Tabelle 571-

Bekleiclung 
nach Abschnitt 5.3.42 

aus 
,u, Gips-

Zeile 
Holz- - ZU'-_.- Feuer, Spann-

platlenmll SChuU- -~ ,,~600kglm3 -(GKF) 

d, d, 
nvn nvn mm 

19') 625 

2 19 ') 82" 

3 19 ') 825 

') Ersetzbar durCh 

"H,',',," .. , aus Bntbchicht· oder 
l\eIIISS\I\g ~ch Abutl\; It 55 

Schalung 
n""'Ab-

schnitt 5.3.4.4 
ausHolz· --platten mi1 

(} 4!:: 600 kglm3 

-4z 
mm 

18~ 

18~ 

18~ 

Schwimmender Estrich oder 
schwimmender Fußboden 

nach Abschnitt 525 

Holz-
Dämm' Mörtel, werMtotf~ 

SChich1 Gips pi ... " 
rn;, - -,,~ 3Okglm' -' -, ....... --a.. '" '" mm mm mm 

154
) 20 

154
) 1. 

15') 

Fetwr-

Gips- wlder-

karton- srands-

platten klasse-
Benennung 

d. 
mm 

F30-B 

9ß 

a) ;;:. 16nvn diCke HoIzw ... kltufTpl,tÖlln (obeN Lage) + e,smmdiclce GKB-odor Gtq=-PIanan (raumMiIige Lage) -b) ~ 12,5mm dk:ke Gipskarm-Feue:rschutzpIa (GKF) mit einer Spannweite! s 400nvn oder 
cl ;;:. 15 mrn dk:ke ~ (GKf);.nn einer Spannwelte,':S: SOOmm oder 
d) ~ 50 mm dicke HoIzwoae.L.eIchtbBp&atten mit einer Spannweite I s 500 mm oder j 

8) 2: 21 mm dicke Bretter (gespundeI). 
2) Ersetzbar durch Breaer (getpUndeQ mit d ~ 21 mm. 
") Ersetzbar durch 2: 9,5 mm dicke Glpstwtonplalten. 
1) Si&be Abschnitte 52.3.7 und 52.3B. 
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In Tabelle 17 sind zwei klassifizierte 
F30 - Konstruktionen mit schwimmen
dem Fußbodenangegeben. 
Die in dieser Tabelle geforderten Scha
lungsdicken stellen sicher, daß die 
raumabschließende Funktion der 
Decke während mind. 30 min aufrecht 
erRalten wird. Diese Zeit kann auch auf 
der Grundlage von Bild 4 (Durchbrand
zeiten von Beplankungen/Bekleidun
gen) abgeschätzt werden. 

Raumabschluß ---> Schalungsoicke 

Die Breite der Holzbalken ist im Gegen
satz zu den Decken in Holztafelbauart 
nicht vorgegeben. Diese ist in Abhän
gigkeil von der gegebenen Spannungs
ausnutzung der Balken z.B. nach Bild B 
zu bestimmen (Biegeträger unter 3-sei
tiger Brandeinwirkung) . 

Tragfähigkeit ---> Biegeträger unter 
3-seitiger Brandbeanspruchung 

Decken mit verdeckten Holzbalken 
Diese Decken sind vergleichbar mit 
Decken in HOlztafelbauart, so daß die 
dort bereits gemachten Ausführungen 
prinzipiell auch für Decken mit verdeck
ten Holzbalken gelten. 

Decken mit verdeckten Holzbalken 
spielen bei Altbausanierungen eine 
wichtige Rolle, insbesondere wegen 
der Möglichkeit, Einschubböden mit 
Lehmschlag o.ä. zu verwenden. Detail
lierte Angaben hierzu finden sich Im 
HBH. 

Die FWD von Decken mit verdeckten 
Holzbalken kann ebenfalls rechnerisch 
• über die Durchbrandzeit der Beklei
dung/Schalung und 
• über die FWD der Balken (Biegeträ
ger un~r 3-seitiger Brandbeanspru
chung) 
abg~schätzt werden. Dabei darf der 
FWD der Balken in erster Näherung die 
Durchbrandzeit der unteren Bekleidung 
hinzugerechnet werden (solange wer
den die Holzbalken ja vor dem Feuer 
geschützt). 

Erhöhung der FWD durch untere 
Bekleidung 

Decken mit teilweise freiliegenden 
Holzbalken 
In Tabelle 1 B sind einige F30-Decken
konstruktionen mit teilweise freiliegen
den Holzbalken angegeben. Bei diesen 
Deckenaufbauten ist aus brandschutz
technischer Sicht keine Dämmschicht 
erfordertich. Wird dennoch eine Dlimm
schicht eingebaut, so dürfen Bekleidun
gen und Schalungen mit geringerer 
Dicke verwendet werden. 

16 ' 

Tabelle 17: 
Holzbalkendecken F3O-B mit frei/jagenden Holzbalken und schwimmendem Fußboden 
(Auszug aus Norm-Tabelle 62) 

f~ 
~ sctM.-ndtf &trictI odlr Funbodffl. fußboden ~tlf ugff'höb:em 

~ MiMrat~ser-OMlUdlitht -= ...... "'.~I" Z .. "",."hi,ht - , . 8 '" '''''''''" , .. 5<h""h,I", -
.,- .: aus Beton, Sthüttun5l. KorIc. Hotzwerkstoffeo oder ihnlichf:1A 

'.:-- Schalung 

;:x _ Holzbill~ ~s Brtttsc:hitht- ode.- VlHlhoU, 8eIWeSSU(!g ~(h AbsdW"utt 5 S 

22 
Schalung naCh Abschnitt 52.32 Minemlfaser- FußbOden~ 

Mindesldicke bei Verwendung von Dämmschichi Mindestdicke bei Verwefldung von mit (! ~ 30 "olm:! Feuer-
Holz:werkSIOH- Bfenern Mind8stdicke HolzwerkslOfI- I BleUern, widerstands-Zeile planen mtl ode' planCflmlt 
!l a 600 ky1m:l Bohlen l! a 600 kg' m:l gespundet klasse-

d, d, ' ) d, d, d, 
Benennung 

mm mm mm mm mm 

1 25 28 15 t6 21 
F30-B 

2 19+ 16') 22 -+ 163) 15 t6 21 

') Dicke nach Bikl47 mit do ~ d,. 
l) Anstelle (!er hier angegebenen Fußböden dürfen auch schwimmende Estriche oder schwimmende FußbOden mit 

den1n Tabelle 56 angegebenen Mindestdicken varwendet werden. 
l j Die erste Zahl gilt für die tragende Schalung; die zweIte Zahl gilt für eine zusätzliche, raumseilige Bre"erschal uilg 

mit e,ner Dicke nach Bild 47 von .do ~ d,. 

Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, daß 
keine Angaben über die Größe des frei
liegenden Bereiches gemacht werden . 
Die Bemessung der Holzbalken ist da-

her auf der sicheren Seite liegend für 
eine 3-seitige Brandbeanspruchung zu 
führen (z.B. nacli Bild B). 

Tabelle 18: 
Holzbalkendecken mit teilweise freiliegenden Holzbalken mit brandschutztechnisch nicht not
wendiger Dämmschicht (Auszug 2US Norm-Tabelle 64) 

2 

3 

HOlz · 
rippen 

... eh 
AbSChniU 

5.2.2 

Mlßd~SI-

breite 

b 

mm 

.0 

Uniere ~kung ..... ~ 
nach AbsdInitt 5.2.3 

Holz
Welksto"

platten 
mit e 

~ 6OOkg/m' 

GIpsbr1on
Feumchou· 

"'"" (GKf) 

Mimtestdicke 

d, . d, d, 
mm mm mm 

19') 

19') 

'9') 

Obere 
So","""'" 

Gd .. 
Schalung 

Zu, naeh 

50>'" Absdmitt 5.2.3 
weite') aus HOlI:· 

werlutolf-
plallen mit 

{)~600kg lml 

MiMeSt-
diCll.e 

d, 
mm mm 

625 162} 

62S 162) 

625 162) 

oder BtkfeilMg 

Sdlwimmrnder EstriCh 
oder SChwimmender Fv8boden 

nach Absctinitt 5.2.5 aus 

Hot.· 
Damm- M6(tel, Wl!rksloll- Feuer-
schichi Gips platten, 

Gips-
wider-

mit () " .. "'""" 
kilrton-
plallen stands' 

a JOkglm3 Asphalt "" klasse-
Parket! Benennu"!; 

Mindestdicke 

d, d, d, d, 
mm mm mm mm 

15', 211 

15') 16 F30-B 

15") 9,5 

') Erselzbar durch 

aJ ~ 16 mm dicke HoJzwerkSCOtfpl8uen (untere lage) + 9,5 mm dicke GKB- Oder GKF-Plattef) (raum5eltige lage) 
00., 
b) ~ 12,5 mm diCke Gipsunon-FeuarschutzP'ahen (GKF) mit einer Spannweite I ~ 400 mm oder. 

c) ~ 15 mm dielte Gipskar1on-FeuarschutzPl,atlen (GKF) m it'einer S~i\e I ~ SOO mm ocIer 
d) ~ 50 mm dicke HoIzwoUe-18lchtbauplatten mil einer S~nnwe(te I ~ 500 mm oder 
e} ~ 25 mm dicke HOlzwolle-leichtbauplatten mit einer Spannweitel:S 500 mm mit ~ 20 mm dickem Putz nach 
DIN 18550 Tell 2 Oder 
I) 2. 9,5 mm dicke Gipskar1oo-Putzrigerp&atlef\ (GKP) 'mil emer Spannweltel:S SOO mm mil ~ 20 mm dickem 
PU\l: der Möt1eIgruppe P [Va bzw. P Wb ~.DIN 18550 Tell 2 oder 
gl Breuerschalung nach Abschnitt 52.3.1, Autzählungen I) bis I), mit einer Dicke nach Bild 47 von do 2. 19 mm. 

' ) Ersel.Zbar duren Breöef&etWung (gespufldet) mit d ~ 21 mm. 
' ) Siehe Abschnitte 52.3.7 und 52.3B. 
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Informationsdienst 

Normengerechter Brandschutz im Holzbau 
Prof. Dr.-tng. Fram;ols Colllng, Merlng 

Dächer 
Sieht mari von der äußeren Brandbe· 
anspruchung z.B. durch Flugfeuer ab, 
so sind Dächer den gleichen Brandbe· 
anspruchungen ausgesetzt wie Dek· 
ken. Aus diesem Grunde ist auch nicht 
verwunderlich , daß sich einige in DIN 
4102 T 4 angegebenen Dachaufbauten 
nur dadurch von den ähnlichen 
Deckenaufbauten unterscheiden, daß 
anstelle des Fußbodens eine Beda
chung vorhanden ist. 
Wie bei den Decken wird auch bei den 
Dächern unterschieden zwischen: 
• Dächern mit freiligenden Sparren, 
• Dächern mit verdeckten SRarren und 
• Dächern mit teilweise freiliegenden 

Sparren. 

Dächer mit freiliegenden Sparren 
In Tabelle 19 sind einige wichtige Dach
querschnitte mit frei liegenden Sparren 
angegeben. 
Mit dieser AusfOhrungsart ist es mög
lich, eine sichtbare Schalung zu ver· 
wenden. Außerdem sind Spannweiten 
der Schalung bis 1,25 m möglich. 
Die Bemessung der Sparren: ertolgt 
wiederum in Äbhängigkeit von der 
Spannungsausnutzung unter Zugrun· 
delegung einer 3-seitigen Brandbean
spruchung (z.B. nach Bild 8). 

Dächer mit verdeckten Sparren 
Dachaufbauten mit unterer Bekleidung 
und oberer Schalung können in Anleh
nung an Tabelle 16 (Decken) herge· 
stellt werden. 

Tabelle 19: Dächer F30-B mit Ireiliegenden Sparren (Norm· Tabelle 71 ) 

Konltruktlonsmerkmate 
Zetlen 1 bi:s 3 Zeilen. bisS 
Ausfütvuogernöglichkit CD Ausführungsmöglichkelt ® 

~sithtAbsdlttittS.4. 1.1o 

~ ,; Minlt'ilfJ:w-Dä.-schithl' 
,; ~ Schalung ;> "> ":> 

>~ 

S~mn.it 8j~nung OB: --.j ">- -;.... -;,-

MiDdnJqutl"SCMittAbllmungl D b/ Ii ,...~ 

in Abhängigkeit wn 0,. 
:> -=-- :::>" 

t 
Sithe AbsdInitt 5.S 

t I I 

Schalung Minera!f~r-Dämmsctiicht 
nach AbJchnitt 5.2.32 nacl} Abschnitt 5.4.3.4 

... , 8U1hbem Mi!ldesl-

Zelle 
HOlZwefQ~n ... - ZuläSSige 

""""' fohdichle 
g ~ 6OOkglm3 mit NuI-Fedec- Spannweite 

AuobIkIung 

d, '} d,l) I d, e 
mm ,mm mm mm kglm.! 

1 28 1250 80 30 

2 28 1250 80 3. 

3 25+16 1~ 80 30 

4 <0 1250 

5 50 1250 

6 . 30+ 16 1250 

' ) Bel 2IagIger Anordnung (siehe Zeilen 3 und 8) Ist die Brenerscha/Ung raumseitig anzuordnen; bei protilienen Bret-
sem oder Bohlen ist die Oidce nach BiId.7 dD::t d, einzuhalten. 

holzbau 
~ ~ := :; ~ § ~ : ~~ 
Regelmäßige Verlegerbeilage zum holzbaureport 

7/96 
Tell 3 

Dächer ohne obere Schalung, d.h. nur 
mit unterer Plattenbekleidung, können 
auf der Grundlage von Tabelle 20 her
gestellt werden. 

Aus umseitige Tabelle 20 ist zu ent
nehmen, daß an die Sparren keine An
forderungen gestellt werden (die 
Durchbrandzeit der Bekleidung ist 
größer als 30 min). Dies bedeutet, daß 
bei diesen Konstruktionen auch Son
derträger ohne FWD eingesetzt werden 
können (z.B. DSB, Wellsteg o.ä.). 

Dächer mit teilweise freiliegenden 
Sparren 
Dächer mit teilweise freiliegenden 
Sparren können in Anlehnung an Tabel
le 18 (Decken) hergestellt werden. 

Verbindungen 
Verbindungen und Anschlüsse stellen 
beim Nachweis des B,randverhaltens 
von Konstruktionen ein zentrales The· 
ma dar, da - wie bereits angesprochen -
ein Bauteil bzw. eine Konstruktion nur 
dann einer bestimmten Feuerwider
standsklasse angehört, wenn alle maß
gebenden Teile, d.h. auch die Verbin· 
dungen die gewünschte FWD besitzen. 
Auf der Grundlage der alten Norm DIN 
4102 T4 war eine wirtschaftliche Be
messung von Verbindungen kaum 
möglich, da der Umfang der klassifizier· 
ten Verbindungen zu gering war, und 
Abweichungen nur unter großem Auf
wand möglich waren. 
Die neue !IIorm DIN 4102 T4 ermöglicht 
es nun erstmals, auch Anschlüsse mit 
ungeschützen mectlanischen Verbin· 
dungen rechnerisch zu ertassen, so 
daß eine größere Freiheit bei der Ge
staltung und Ausführung von Verbin
dungen besteht. 

DIN 4102 T4: 
Berechnung ungeschützter 
Verbindungen möglich. 
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KonstflJktio~'), Beplankung bzw. 8ekIe1dung Dimrnschicht wobei die o. a. Mindestmaße in jedem 
Auslullrun0sm6gUchkeilen nICh Absdmitt 5.2.3 '" Dach-Träger, . Fall einzuhalten sind: 

1 bis 3 '"' ." ~putz MinerallaSl'- ·Blooer 
aS.f = a. + Cf 2 min as.f ... Gips- Gips· MOrt. Pk ... ,... ,... 

Hofz· "" ... ""'on' gruppe lutissiv! ·"atten atmliches mit 
werbtof1- ""',. Putz· PIVa Spann- _All· ",wo = Seitenholzdicke im Brandfall , .. 
""'" """". "lger- 0'" 

wetle schnitt 5.2 4 8edachullg as,1 @. m" ,,,,,,, ' plalten PIVb as = Seitenholzdicke nach DIN 1052 
~~6ODkg/llll IGFK) (GKP) Mlndest- MlnOesI-

Cf = Vorhaltemaß .... roh· 
did<O 

!IIehte = 10 mm bei F30 

" I':' = 30 mm bei F60 
... I 

d, d, d, d, f 0 " 'mm mm mm mm mm mm kg/m=> mm mm Diese Regelungen sind in Bild 12 für 

I 1 
~ Btklfi~ den Fall einer F30·Verbindung darge· , 16 + 12,5') 625 &iUSlof1klasse 

stellt. c--

~ 
nadltMN .102Te~ ' " 

2 13'" 15') 625 Mlndesltns 82 ; -'1'-- . - . . -
'--

~ Im ubfigen iLiS 
3 0 2 x 12,5 500 brandsc:hutz1uh- "', JO '- nisc:hen GrUnden Erzielung , , 
• 9.5 ~) 15') 400 keine MIOfderungen von F 30,8 

1-- Bekleidung keine +e, 
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'} Oie GipskarIonpianen sind auf den HoIzwerks1Offp&atten (I :s: 625 mm) mit einer zulisaigen Spannweite von 400 mm JIIII • ",befestigen. 

~ Ersetzbar durch ~ 50 mm dicke Hofzwolle-leichtbauplatten naCh DIN 1101 mit einer Spannweite J ~ 1000 mm -....r-3) Ersetzbar durch ::t 10 mm OICbh'Vermiculite- oder Perlileputz nach Abschnitt 3.1,6.5. 

') Oie Beldeidung kann 1- 00er 2lagig bei den AusführungSlTlÖgJiChkeilen 1 bis 3 angebrachi werden; ZWIschen der 
Bekleidung urd den Dach-Trägem dürt.n auch Grund- und Traglattungen vorhanden sein, vgl. AbSChnitt 5.4.3.2. ++ , 

Tabelle 20: Dächer F30-B mit unterseitiger Plattenbekleidung (Norm-Tabelle 66) a. ~50mm 

Die in DIN 4102 T4 gemachten Anga· erhöht werden müssen. Diese Rege· 2:: min a •. OIN 1052 + 10 

ben gelten jedoch nur für symmetrisch lung gilt unabhängig vom Belastungs· Bild 12: Mindesl-Randabstände von 
ausgeführte Verbindungen mit eindeuti· grad der Verbindung oder der Art des Verbindungsmitteln und Seitenhofzdicken 
gem Kraftfluß. Sie gelten nicht für ein· Randes (1. oder I I Faser, belastet oder einer F30 - Verbindung 
schnittige Verbindungen. Auch gelten unbelastet). Sie ist auch dann zu befol· 
sie nur für auf Abscheren beanspruchte gen, wenn die Verbindungsmittel und Tragfähigkeit von Verbindungen 
Verbindungsmittel. • Stahlbleche geschützt werden . 

Bei der brand schutz technischen Be· 
Ausgangspunkt der Regelungen ist die 

F30: messung von Verbindungen können 
Annahme bzw. die Erfahrung, daß alle 

• Randabstände + 10mm folgende prinzipiell unterschiedliche 
mechanischen Verbindungen nach DIN 

• Seitenholz + 10 mm (;;' 50 mm) Wege verfolgt werden: 
1052 e,ine FWD von 15 min besitzen, 

• Vermeidung einer Lastabminderung 
auch ohne zusätzliche brandschutz· 
technischen Maßnahmen (Ausnahme: Für den Randabstaod von Verbin· durch konstruktive Maßnahmen (Ab· 

~l Verbindungen mit außenliegenden dungsmitteln gilt somit: deckungen ... > geschützte Verbin· 

Stahlblechen) . er,! ~ er + Cf dungen). 
mit • Vermeidung zusätzlicher konstrukti· Die in DIN 4102 T4 gemachten Rege· 
er,f = Randabstand im Brandfall ver Maßnahmen durch Berücksichti· 

lungen können unterteilt werden in 
(f = Feuer), gung der Lastabminderung im Brand· 

• Regelungen , die die Randabstände 
e, = Randabstand nach DIN 1052 T2 fall (Bemessung ungeschützter Ver· 

der Verbindungsmittel und die Holz· = Vorhaltemaß bindungen). 
abmessungen betreffen. Diese Rege· Cf 

= 10 mm bei F30 
. Beide Wege werden nachfolgend kurz lungen sollen sicherstellen, daß die 

Verbindungen nicht vorzeitig ausein· = 30 mm bei F60 beschrieben. 

anderfallen. Sind die Mindest·Randabstände nach Geschützte Verbindungen 
• Regelungen, die die Tragfähigkeit der DIN 1052 ohnehin sehr groß, so dürfen Frei dem Feuer ausgesetz1e Stahlteile 

Verbindungen betreffen. Hier geht es kleinere Cf' Werte verwendet werden . leiten zum einen Wärme ins Bauteilin· 
um die Bemessung und Ausführung So darf z B. bei Stabdübeln mit 10 '" 20 nere und werden zum andern selbst 
von ge~chützten und ungescnützten mm Cf = 0 für F30 und Cf ; 20 mm für weich , so daß je nach geometrischen 
Verbindungen. F60 gesetzt werden. Verhältnissen die Tragfähigkeit herab· 

Die Seitenholzdicken müssen folgende gesetzt wird. Werden diese Stahlteile 
Randabstände, Holzabmessungen Mindestmaße einhalten: abgedeckt, so können die lastabmin· 

Damit eine Verbindung durch den Ab· min aS.f = 50 mm bei F 30 dernden Einflüsse vermieden werden. 

braM an Rändern und Oberflächen der min as.f " 100 mm bei F 60 F30: 
Holzbauteile nicht vorzeitig auseinan· Werden in DIN 1052 T2 Mindest·Sei· Kein Nachweis erforderfich, wenn 
derfällt, wurde ein Vorhaltemaß Cf (sog. tenholzdicken gefordert, (z.B. bei Dü· alle Stahlteile mit Cf = 10 mm abge· 
"Heiligenschein") definiert, um den die beln besonderer Bauart) so sind diese deckt sind. 
Randabstände der Verbindungsmittel um das Vorhaltemaß Cf zu erhöhen, 
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Nach DIN 4102 T4 braucht daher für 
Verbindungen kein brandschutztechni
scher Nacbweis geführt werden, wenn 
alle Verbindungsmittel und innenliegen
de Stahlteile durch eingeleimte Holz
scheiben, Rfropfen oder Decklaschen 
mit einer Dicke von mindestens CI ge
scnützt sind (vgl. Bild 13a und b) . 
Bei dünnen innenliegenden Stahlble
chen (t :; 3 mm) darf auf eine Ab
deckung verzichtet werden, wenn der 
Überstand As der Holzteile mind. 20 
mm (F 30) bzw. 60 mm (F 60) beträgt 
(vgl. Bild "i 3 cl. 

Ungeschützte Verbindungen 
Die Tragfähigkeit ungescl1ützter Ver
bindu~gen wird im wesentlichen von 
folgenden Parametern beeinflußI: 
• vom Verhältnis dias (= 0 Verbin

dungsmitteil Seitenholzdicke): 
- Bei kleinen dias-Werten (d.h. bei 
großer Schlankheit der Verbindungs
mittel) wird das Verbindungsmittel 
vorzeitig aas Versagen einleiten: 
durch große Verformungen, Fließen 
oder Herausziehen. 

: 1II f?=a, 
- Bei großen dias-Werten hingegen 
wird die Lochleibung des Holzes 
maßgebend, was aus brandschutz
technischen Gründen anzustreben ist 
(größere FWD). 

Aus diesem Grund werden in DIN 4102 
T 4 bei Stabdübeln und Nägeln gewisse 
Mindestanforderungen an das Verhält
nis d/a5 gestellt. 

• von der Länge des Verbindungsmit
tels: 
- Bei kleineren Längen findet eine 
stärkere Wärmeleitung ins Innere der 
Holzquerschnitte statt, was zu einer 
Reduzierung der Lochleibungsfestig
keit führt. 
- Außerdem erwärmt sich das Verbin
dungsmittel stark, was ein Plastifizie
ren (Fließen) bewirken kann. 

Aus diesem Grund werden in DIN 4102 
T 4 Mindestanforderungen an die Länge 
von stiftförmigen Verbindungen ge
steilt. 
• von der Dicke der Seiten- und MitteI

hölzer: 
- Größere Holzdicken begrenzen die 
Temperaturentwicklung im Bereich 
der Scherfugen (dämmende Wir
kung). 

Aus diesem Grund wird in DIN 4102 T4 
auch eine Mindest-Seitenholzdicke von 
50 mm gefordert. 
Ähnlich der Annahme, daß Verbindun
gen ohne brandschutztechnische Maß
nahmen eine FWD von 15 min aufwei
sen, kann bei ungeschützten Verbin-

B tS3mm 

+I' +J-as as ++ +.l-
Cf Cf 

B) 

Bild 13: Geschützte Verbindungen 

dungen davon ausgegangen werden, 
daß Sie automatisch F30 erreichen, so
lange ihre statische Ausnutzung nicht 
mehr als 25% beträgt. 

o 

vorh. N :; 0,25 zul NOIN 1052 

-.. F30 ohne weiteren 
Nachweis 

Voraussetzung hierfür ist allerdings, 
daß die Anforderungen bzgl. der Holz
abmessungen und Randabstände ein
gehalten sind. 

Ein Ausnutzungsgrad der Verbindun
gen von lediglich 25% erscheint auf 
den ersten Blick wenig wirtschaftlich. 
Die nachfolgenden Ausführungen wer
den jedoch zeigen, daß bei vielen Ver
bindungen mit geringfügigen Zusatzkri
terien hinsichtlich der Länge der Ver
bindungsmittel und dem d/Sls-Wert 
deutlich höhere Ausnutzungsgrade 
möglich sind. 

Dübel besonderer Bauart 
Bedingt durch die dem Feuer ausge
setzten Muttern und U-Scheiben der 
Bolzen wird die Wärme in den Bereich 
der Dübel geleitet, die je nach Material
beschaffenheit einen geringeren 
Schmelzpunkt haben als Stahl. Daher 
muß davon ausgegangen werden, daß 
F30 mit Dübeln besonderer Bauart nur 
dann erreicht werden kann, wenn diese 
nur zu 25% ausgelastet werden. Nur 
wen~ die vorhandene Seitenholzdicke 
as größer ist als die brandschutztech
nisch mindestens geforderte Dicke as,l, 
so darf eine höhere Ausnutzung der 
Verbindung angesetzt werden (maxi
mal jedoch 50 %): 

vorh N :; 0,25 zul NOIN 1052 • a,lmin as I 
:; 0,5 zul NOIN 1052 ' 

b)· 

Werden Dübel beson- --:::;,--=--
derer Bauart jedoch • 0 • 
zusätzlich durch mind. • • 

. 4 Sondernägel je Dü- --=--=-
bel gesichert (E'inschlagtiefe s ;, 8 dn), 
so darf unter Einhaltung bestimmter 
Kriterien auch im Brandfall mit der voll
en zulässigen Belastung nach DIN 
1052 gerechnet werden. 
Die günstige Wirkung 
von Sondernägeln 
liegt darin begründet, 
daß infolge der vor
handenen Profilierung 

cl 

ein erhöhter Widerstand 'gegen' Her
ausziehen besteht und dazu noch die 
Profflierung im "kalten" Mittelholz wirk
salTi ist. 

Dübelbes. Bauart: F30 
• max. 50 % von ZUIOIN 1052 

• ilusätzliche Sondernägel: 
100 % möglich 

Stabdübel 
Bei der branöschutztechnischen Be
messung von Stabdübeln geht die Län
ge der Stabdübel und das Verhältnis 
von Stabdübel-0 zur Seitenholzdicke 
ein. Die Berechnung ist recht aufwen
dig und das Ergebnis nicht immer intui
tiv vorhersehbar. Daher wurden für eini
ge Beispiele die Tragfähigkeit von 
Stabdübeln nach DIN 1052 T2 und 
nach DIN '1102 T4 berechnet. Hierbei 
wurden die Stabdübel-0 so gewählt, 
daß das statisch optimale Verhältnis 
Holzdicke/Durchmesser von a/d = 6 in 
etwa erreicht wird (d.h. dia = 1/6). 
Außerdem wurde vorausgesetzt, daß 
kein Überstand vorhanden ist, wobei 
ein Fasenüberstand von 5 mm nicht als 
Überstand zählt. Die Ergebnisse von 
Holz-Holz+Verbindungen sind in Tabel
le 21, die von Stahlblech-Holz-Verbin
dungen in Tabelle 22 angegElben. 
Der Verhältniswert zul NOIN 4102 I zul 
NDIN 1052 gibt an, bis zu welchem Grad 
die Verbindung ausgelastet werden 
darf, um die Anforderung F30 automa
tisch zu erfüllen. Der Nachweis, der für 
die brandschutztechnische Bemessung 
maßgebend wird, ist jeweils grau hin
terlegt. 

Stabdübel: F30 meist mit 
Seitenholzlilicke ;, 60 mm 
und 
vorh N ,; 0,8 zul NOIN 1052 

Aus umseitigen Tabellen ist zu erken
nen, daß bei Stabaübelverbindungen 
mit üblichen Abmessungen die Brand
schutzbemessung weitaus weniger re
striktiv ist, als vermu.tet. Durch die ge
gebenen Abmessungen werden die 
brandschutztechnischen Einflußfakto
ren so positiv beeinflußt, daß der 
Brandschutznachweis oftmals bereits 
automatisch erfüllt ist, wenn der Ausla
stungsgrad der Verbindung unter 80% 
liegt. 
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mm 

60 

60 

120 

160 

Tabelle 21: Zulässige Belastung ungeschützter Stabdübel ohne Überstand 
Holz/Holz-Verbindungen, F30 

a. d 

m", mm 

5 12 

7 16 

10 20 

24 

Tabelle 22: Zulässige Belastung ungeschützter Stabdübel ohne Überstand 
Stahlblech-Holz-Verbindung (innenliegendes Blech), F30 

Paßbolzen 
Nach DIN 1052 T2 sind Paßbolzen ge
nauso zu bemessen, wie Stabdübel. 
DIN 4102 T4 hingegen unterscheidet 
grundsätzlich zwischen diesen beiden 
Verbindungsmitteln. 
Der Grund liegt darin, daß Paßbolzen 
mit Muttern und U-Scheiben versehen 
sind, die sich brandschutztechnisch 
nachteilig auswirken. Daher darf die 
zulässige Belastung von Paßbolzen im 
Brandfall nur zu 25% der zul. Belastung 
der Stabdübel im Brandfall angesetzt 
werden. 

Paßbolzen; F30 
zul Np\), OIN 4102 = 0,25 zul N.,.,. OIN .,02 

Bolzen 
Bei Bolzen gelten die zu Paßbolzen ge
machten Erläuterungen sinngemäß. 
Hier darf die zulässige Belastung im 
Brandfall nur zu 25 % der zulässigen 
Belastung nach DIN 1052 angesetzt 
werden . 

20 

Werden Bolzen jedoch mit zusätzlichen 
Sondernägeln geschützt/verstärkt, so 
braucht unter Einhaltung bestimmter 
Kriterien keine Lastabminderung ange
setzt werden (vgl. auch Dü bes. Bau
art). 

Bolzen; F30 
• zul N01N 1052 = 0,25 zul Nb,OIN 1052 

• zusätzliche Sondemägel: 
100 % möglich 

Nägel 
B'ei Stahlblech-Holz-Nagelverbindun
gen muß die Nagellänge mindestens 
90 mm betragen, dann darf mit den 
vollen zulässigen Werten nach DIN 
1052 gerechnet werden. 

Stahlblech-Holz; F30 
In;' 90 mm 

- zul N = zul NOIN 1052 

Bei Holz-Holz-Verbindungen muß die 
Einschlagtiefe s in jedem Fall mind. 8 
dn betragen. Die zulässige Belastung 

eines Nagels im Brandfall ergibt sich 
dann aus der zul. Belastung nach DIN 
1052, die jedoch noch abzumindern ist, 
wenn die Schlankheit des Nagels zu 
groß wird. In Tabelle 23 sind für einige 
Nageltypen und Seitenholzdicken die 
zugehörigen Abminderungsbeiwerte n 
angegeben. 

Holz-Holz; F30 
In;' 120 mm und 
vorh N ,; 0,8 zul NOIN 1052 

.. .. • ..... .... .... .... 
3.' M .. 0.1108 

'" 0,057 

'.' 50 120 0 .... .. 0.070 

80 0.1103 

'.' 50 111il 0,110 

00 0.002 

so 0 .... 

100 0 .... 

7 50 210 0,1.40 .. 0,117 .. Moa 
100 0,070 

120 0.058 

140 0.050 

Tabelle 23: 

, 
0,42 

0.35 

0," 

0.82 

0." 

1." 

1.50 

1,12 

0." 

.. 80 

2.17 

'''' 1.30 

1.08 

0.93 

Abminderungsbeiwen q tür Nägel (F30) 
Holz-Holz-Verbindungen, F30 

Aus dieser Tabelle ist zu erkennen, daß 
bei einem Auslastungsgrad der Nägel 
von :;; 80% (~ :;; 0,8) der Brandschutz
nachweis bereits ab einer Nagellänge 
von 120 mm und einem Verhältnis die. 
;, 1/16 = 0,063 meist automatisch er
br.acht ist. 
Gar keine Abminderung der zulässigen 
Nagelbelastung nach DIN 1052 ist er
forderlich, wenn die in Tabelle 24 ange
gebenen Mindest-Nagelgrößen ver-
wendet werden. ~ 
Tabelle 24: Seitenholzdicken und zugehörige 
Mindest-NagelgröRen, für die keine Abmin
derung erforderlich ist (Holz-Holz-Verbindun-
gen), F30 (aus DIN 4102 T4) 

8. in mm d" x I, 

60 46x130 

80 55x140 

100 60x180 

120 70x210 

160 88x260 
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